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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Berichtsaufbau 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationa l rat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver­

fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, d ie er bei e iner Ge­

barungsüberprüfung getroffen hat. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die 

Sachverha ltsdarste l l ung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Ste l le  der Textzah l ), 

deren Beurtei l ung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Ste l lung­

nahme der überprüften Ste l le (Kennzeichnung mit 3) sowie die a l lfä l lige Gegenäu­

ßerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. Das in  die­

sem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinha ltet a l lenfa l l s  kaufmännische Auf- und 

Abrundungen .  

Der  vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über d ie Website 

des Rechnungshofes .. http://www.rechnungshof.gv.at .. verfügbar. 

• gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW-Nr. 836 
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Abkürzungsverzeichnis 
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AktG 

Art. 
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BMF  
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bspw. 
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Absatz 

Aktiengesetz, BGBI. I N r. 114/1997 i .d.g.F. 
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Atom haftungsgesetz 1999, BGBI. I N r. 170/1998 i .d .g.F. 
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Betriebspensionsgesetz, BGBI. N r. 282/1990 i .d .g .F. 
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-
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FMABG 

GZ 
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ink l .  

KHVG 1994 
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ORSA 
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RAVG 

rd.  

RH 
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Euro 

Europä ische Wirtschaftsgemeinschaft 

F inanzkonglomerategesetz, BGBI. I N r. 70/2004 i .d .g .F. 

F inanzmarktaufsichtsbehörde 

F inanzmarktaufsichtsbehördengesetz, BGBI. I N r. 97/2001 i .d .g .F. 

Geschäftszah l  
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Kraftfahrzeug-Haftpfl ichtversicherungsgesetz 1994, BGBI. N r. 651/1994 i .d .g. F. 
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Oesterreich ische Nationa lbank 

Own Risk and Solvency Assessment ( Ris iko- und Solvabi l itätsbeurtei lung) 
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Ratingagenturenvol lzugsgesetz, BGBI. I Nr. 68/2010 i .d .g .F. 
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Solvabi l ität 1 1  

SPOC 

TZ 

u .a .  

usw. 

VAG 1978 

VAG 2016 

VOEG 

VVAG 

VZÄ 

Z 

z . B. 

Richtl in ie 2009/138/EG des Europäischen Par laments und des Rates vom 

25.  November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs­

und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabi l ität 1 1 )  

Single Point of Contact - Ansprechperson für beaufsichtigte Institute 

Textzah l{en )  

unter anderem 

und so weiter 

Versicherungsaufsichtsgesetz 1978, BGBI .  N r. 569/1978 

Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, BGBI .  I N r. 34/2015 i .d .g. F. 

Verkehrsopfer-Entschäd igungsgesetz, BGBI .  I N r. 37/2007 i .d .g .F. 

Versicherungsverei n  auf Gegenseitigkeit 

Vol l zeitäqu iva lente 

Ziffer 

zum Beispiel 
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Wirkungsbereich 

Bundesministerium für Finanzen 

Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der FMA 

Kurzfassung 

Der RH überprüfte von Ju l i  bis September 2016 d ie Versicherungs- und Pensions­

kassenaufsicht der F inanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA) h insichtl ich i h rer Grund la­

gen, der Akteure, der Aufsicht über d ie Versicherungsunternehmen und Pensions­

kassen sowie des Ressou rcene insatzes. Der Prüfungszeitraum u mfasste d ie  

Jah re 2011 b is  2015 .  (TZ 1) 

Seit dem 1. Jänner 2016 war die Richtl in ie Solvabil ität 1 1  auf die europäischen Versi­

cherer und Rückversicherer in vol lem Umfang anwendbar. Das damit einhergehende 

neue Aufsichtsregime war im Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 verankert und wei­

terh in  von der FMA als zuständige Behörde zu vol lz iehen. Die Pensionskassen unter­

lagen den nationalen Regelungen des Pensionskassengesetzes. (TZ 2, TZ 3) 

Die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht war dem Bere ich I I  der FMA zuge­

ordnet, der seit Apri l 2014 eine funktionale - nach Aufgaben gegl iederte - Organi­

sation aufwies. Der Gefah r  der  E inschränkung von Fachkompetenz gegenüber  der 

bis März 2014 fach l ichen Organ isationsform (Durchführung mehrerer Aufgaben in 

e iner Abte i lung) sol lte nach Ansicht des RH mittels Jobrotation begegnet werden. 

Den beaufsichtigten U nternehmen stand keine zentra le Ansprechperson - ver­

gleichbar mit dem "Single Point of Contact-System" der Bankenaufsicht - zur Ver­

fügu ng. (TZ 7) 

Der Bere ich 1 1  verfügte über e in  Organ isationshandbuch, das a l lerd ings Schn ittstel­

len zu anderen Bereichen der FMA n icht oder nu r  unvol lständ ig abbi ldete. I nsbe­

sondere feh lten Schn ittste l len zum Bereich I h insichtlich der Aufsicht über F inanz­

konglomerate ( U nternehmensgruppen, die mehrere F inanzdienst le istungen 

anbieten, z .B .  Bank und Versicherung) sowie zu den im Rahmen der i ntegrierten 

(a l le  F inanzmarktbereiche umfassenden) Aufsicht für Vor-Ort-Prüfungen der The­

men Compl iance und Geldwäscherei zustä nd igen Abtei l ungen des Bere ichs IV. Zu­

sätz l ich zum Organ isationshandbuch auf Bereichsebene verfügten d ie Abte i l ungen 

des Bereichs 11 über Handbücher zu den Abte i lungsprozessen, die jedoch n icht a l le  
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Kernprozesse umfassten .  FMA-weite e inheit l iche Vorgaben für d ie Prozessdoku­

mentation lagen n icht vor. (TZ 8, TZ 9) 

Die FMA als Aufsichtsbehörde setzte d ie i h r  zur Verfügung stehenden Aufsichtsinst­

rumente in unterschied l icher I ntensität e in .  Während die Analysen auf Grund lage 

der gemeldeten Daten tourl ich erfolgten, war die Planung der Vor-Ort-Aktivitäten 

im Versicherungsbereich (Prüfung, Einschau)  risikoorientiert. Für den Bereich der 

Pensionskassen verfolgte die FMA mangels gesetzl icher Vorgaben keinen risikoba­

sierten Aufsichtsansatz. Die Erreichung der seitens der FMA selbst gesetzten Prüfin­

terva l le bei Versicherungsunternehmen war aus Kapazitätsgründen und wegen Pri­

oris ierung der Ris ikoorientierung n icht du rchgehend mögl ich .  Alternative 

Maßnahmen, wie der verstärkte E insatz anderer Aufsichtsinstrumente oder die He­

ranziehung von Personal anderer Abtei lungen, waren n icht vorgesehen. (TZ 6, TZ 11, 

TZ 12, TZ 13) 

I m  Bereich 1 1  waren Ende 2015 56,7 VZÄ (gegenüber 2011 +6 %) e ingesetzt, von 

denen 51,1 VZÄ (gegenüber 2011 +10 %) m it der Wahrnehmung der Aufgaben der 

Versicherungsaufsicht und 5,6 VZÄ (gegenüber 2011 -21 %) mit jenen der Pensi­

onskassenaufsicht betraut ware n .  Die Persona laufwendungen der Versicherungs­

und Pensionskassenaufsicht stiegen im Zeitraum 2011 bis 2015 um 31  %. Im  glei­

chen Zeitraum stieg der Persona le insatz in  Stunden um 17 %. (TZ 15, TZ 16) 

Die Ris ikobewertung von Versicherungsunternehmen du rch sogenannte interne 

Model le ste l lte einen Bestandteil von Solvabi l ität I I dar. Der FMA kamen in diesem 

Zusammenhang Aufgaben vor und im Zuge der Antragsstel l ung zur Genehmigung 

solcher i nternen Model le zu .  Im  Jahr  2015 entfie l  e in Anteil von 51  % der für d ie 

Prüftätigkeit e ingesetzten Persona l ressourcen auf Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit internen Model len .  Der E i nsatz von Prüfpersonal  vor und im Zuge der Geneh­

migung von internen Model len eröffnete das Risiko einer Selbstprüfung bei nach­

folgenden Prüfungen von genehmigten internen Model len .  Gegensteuernde Maß­

nahmen der FMA lagen n icht vor. (TZ 22) 
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Kenndaten 

Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der FMA 

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit 

Zur Versicherungsaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben 
und Befugnisse, die im Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016), im Kraft-
fahrzeug- Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 ( KHVG 1994), im Verkehrsopfer-

Aufgaben im Rahmen der Versiche-
Entschädigungsgesetz (VOEG), im Atomhaftungsgesetz 1999 (AtomHG 1999), im 
Finanzkonglomerategesetz ( FKG) und i m  Ratingagenturenvollzugsgesetz ( RAVG) 

rungs- und Pensionskassenaufsicht geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

Zur Pensionskassenaufsicht zäh lt die Wahrnehm u ng der behördlichen Aufgaben 

und Befugnisse, die im Pensionskassengesetz ( PKG) u nd im Betriebspensionsge-
setz (BPG) geregelt u n d  der FMA zugewiesen sind.  

2011 2012 2013 2014 2015 
Veränderung 

2011 bis 2015 

Versicherungsaufsicht in M io. E U R  in % 

Kosten 8,46 9,27 9,37 10,54 1 1,08 3 1  

davon 

Personal 5,67 6,07 6,56 7,34 7,81 38 

davon 

OeNB-Kostenersatz 0,24 0,41 0,00 0,17 0,23 -4 

Erträge 0,76 0,79 0,93 0,78 0,73 -4 

davon 

Bundesbeitrag 0,66 0,68 0,65 0,66 0,63 -5 

Weiterverrechnung an beaufsichtigte 
7,70 8,48 8,44 9,76 10,35 34 

Versicherungsunternehmen 

i n  vZÄ 

Personalstand 
46,4 46,0 

(jewei ls  zum 31. Dezember) 
52,3 52,5 51, 1 10 

beaufsichtigte U nternehmen Anzahl 

Versicherungsvereine auf Gegen-
6 6 6 6 6 -

seitigkeit (außer kleine VVAG) 

kleine Versicherungsvereine 53 53 53 52 52 -2 

Aktiengesellschaften 46 42 40 37 35 -24 

Pensionskassenaufsicht in M io. E U R  

Kosten 1,21 1,33 1,32 1,08 1,08 -11 

davon 

Personal 0,91 1,01 1,01 0,83 0,83 -9 

E rträge 0, 11 0, 12 0,12 0,09 0,07 -36 

davon 

Bundesbeitrag 0,09 0,10 0,09 0,07 0,06 -33 

Weiterverrechnung an beaufsichtigte 
1,10 1,21 1,20 0,99 1,01 -8 

Pensionskassen 

in VZÄ 

Persona lstand 
7, 1 7,4 

(jewei ls  zum 31. Dezember) 
7,8 5,6 5,6 -21 

beaufsichtigte U nternehmen Anzahl  

Pensionskassen 17 17 16 14 13 -24 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: FMA; OeNB 
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Prüfungsablauf und -gegenstand 

1 Der RH überprüfte von Ju l i  bis September 2016 d ie Versicherungs- und Pensions­

kassenaufsicht der F inanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA) h insichtl ich i h rer  Grund la­

gen, der Akteure, der Aufsicht über d ie Versicherungsunternehmen und Pensions­

kassen sowie des Ressourceneinsatzes. 

N icht von der Gebarungsüberprüfung umfasst waren die Beurte i lung der gesamten 

Organ isation FMA, die Prüfung der Al lfi nanzaufsicht durch die FMA sowie eine in­

ha lt l iche E inzelfa l l prüfung der Aufsichtstätigkeit. 

Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2011 bis 2015. 

Zu dem im März 2017 übermittelten Prüfungsergebnis nahm die FMA im April 2017 

Ste l l ung. Das BMF übermittelte seine Ste l lungnahme im Mai 2017. Der RH erstat­

tete seine Gegenäußerung im November 2017. 

Grundlagen der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 

Überblick Normensystem 

2 Die Vere inheitl ichung der Versicherungsaufsicht i n  Europa begann mit der Verab­

sch iedung der ersten Versicherungsricht l in ie im Jahr  1973' und legte den Grund­

ste in fü r das Aufsichtsregime Solvabi l ität I . Die Weiterentwicklung und Modern isie­

rung des Aufsichtsregimes führte zu e iner  Reihe von Rechtsakten, deren 

Ausgangspunkt d ie Richtl in ie Solvabi l ität 1 1  betreffend d ie Aufnahme und Ausübung 

der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit darstel lte. Die Richt l in ie 

Solvabi l ität 1 1  war seit dem 1. Jänner 2016 auf d ie  europäischen Versicherer und 

Rückversicherer in vol lem Umfang anzuwenden.  

Die Gesetzgebung zu Solvabi l ität 1 1  vol l zog s ich in  e inem mehrstufigen Verfahren, 

dem sogenannten Lamfa lussy Verfahren2, das einen besch leunigten und effizienten 

vierstufigen Rechtssetzungsprozess zum Ziel hatte und in  der nachstehenden Ta­

bel le überbl icksmäßig dargeste l lt wird :  

Erste Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs­

vorschriften betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tatigkeit der Direktversicherung (mit Ausnahme 

der Lebensversicherung) 

Alexandre Lamfalussy war Vorsitzender eines vom Europäischen Rat 2001 eingesetzten Ausschusses, auf 

dessen Ergebnissen ein Vier-Stufen-Plan zur Vereinfachung und Beschleunigung des europäischen Gesetz­

gebungsprozesses für den Wertpapiersektor beruhte. 
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Tabelle 1: Gesetzgebungstechnischer Aufbau von Solvabilität 11 

I Bezeichnung I Zuständigkeit und Inhalt 

Rahmenrichtl in ie auf Vorschlag der Europäischen Kommission; vom 

Ebene 1 Richtl inie Solvabil ität 1I Europäischen Rat und Europäischen Parlament im Rahmen eines M it-

entscheidungsverfahrens verabschiedet 

Ebene 2 delegierter Rechtsakt 
Konkretisierung durch Europäische Kommission auf Grundlage von Er-
mächtigungen der Richtl inie Solvabil ität 11 

Die Europäische Aufsichtsbehärde für das Versicheru ngswesen u n d  die 

Ebene 2,5 bindende technische Standards betriebliche Altersversorgung (EIOPA) erarbeiteten Vorgaben, die 

d u rch die Europäische Kommission erlassen wurden. 

aufsichtliche Leitl in ien und 
Die EIOPA entwickelte diese zur Schaffung kohärenter, effizienter und 

Ebene 3 
E m pfehlungen 

wirksamer Aufsichtspraktiken und zur Sicherstel lung einer gemeinsa-

men, einheitlichen und kohärenten Anwendung des U nionsrechts. 

Ebene 4 
Überwach u ng der einheitl ichen Überwachung der einheitlichen nationalen U msetzung durch die Euro-
U msetzung päische Kommission in  Zusammenarbeit mit der EIOPA 

Quelle: FMA 

Europäische und österreichische Rechtsgrundlagen 

3.1 (1) Die E inführung von Solvabi l ität 1 1  nah m  mehrere Jahre in Anspruch; der Startter­

min für die Vol lanwendung wurde mehrma ls verschoben. Die sogenannte "Omni­

bus 1 1"  Richtl inie vom Mai  2014 passte d ie  Richtl inie Solvabilität 1 1  an. Die nachste­

hende Abbi ldung veranschau l icht d ie  zeitl iche Abfolge der Rechtsakte auf den vier 

Ebenen: 
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2007 2008 

Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf der Einführung von Solvabilität 11 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 201S 2016 

Ebene 1 (Rahmenrichtlinie) 

und Rund­

schreiben 

Quelle: FMA 

Die Richtlinie Solvabilität 11 basierte auf einem Drei-Säulen-Modell. Sie fasste be­

stehende Richtlinien zusammen und enthielt neue Regelungen zur Erfassung der 

Risikolage und daraus resultierende Anforderungen an die Finanzausstattung der 

Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen (Säule 1: Quantitative Anfor­

derungen). Weiters enthielt sie Anforderungen an ein Governance System (Säule 2 :  

Qualitative Anforderungen und Aufsichtsregeln) und die Markttransparenz (Säule 3: 
Meldewesen und Offenlegung). 

Die unter TZ 2 beschriebenen Rechtsakte im Rahmen des Lamfalussy Verfahrens 

bedurften teilweise der innerstaatlichen Umsetzung, andere waren unmittelbar an­

wendbar. Die inhaltlichen Änderungen zur Einführung des neuen Aufsichtsregimes 

und die formellen Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen führten in 
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3.2 

Akteure 

4 

Österreich zur  Schaffung des a m  1. Jänner 2016 i n  Kraft getretenen Versicherungs­

aufsichtsgesetzes 2016 (VAG 2016). 

Gegenüber der  Vorgängerbesti m mu ng (Versicherungsaufsichtsgesetz 1978)3 

enthielt das VAG 2016 folgende wesentl iche Neuerungen: 

- E inrichtung e ines Governance-Systems, 

- Aufste l l ung einer zusätzl ichen B i lanz für Solvenzzwecke (Solvenzbi lanz), 

- risikoorientierte Ermitt lung der Eigenmittelausstattung, 

- Berichterstattung (aufsicht l iche; Solvenz und F inanz lage), 

- Anpassung der Aufsichtsinstrumente und Maßnahmen der FMA, 

- E inführung e ines Aufsichtsregimes für U nternehmen außerha lb des Anwen­

dungsbereichs von Solvabi l ität 1 1 ,  

- Anpassung der Prüfpfl ichten des Absch lussprüfers und 

- Verbesserung der Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen. 

Ergänzend zu europä ischen Rechtsgrundlagen und dem VAG 2016 auf nationaler 

Ebene hatte d ie FMA Verordnungen, Rundschreiben und Mindeststandards an  d ie 

neue Rechtslage a nzupassen .  

(2) Die Rechtsgrund lage für Pensionskassen und d ie  Aufsicht über Pensionskassen 

bi ldete das Pensionskassengesetz (PKG) . Gemäß § 33 Abs. 1 PKG unterl iegen Pensi­

onskassen der Aufsicht der FMA. 

Die E inführung von Solvabi l ität 1 1 erforderte eine Vielzah l  an innerstaatl ichen Maß­

nahmen.  Seitens der FMA wurden d ie erforderl ichen Anpassungen der Verordnun­

gen, Rundschreiben und M indeststandards zeitgerecht ausgearbeitet und in Gel­

tung gesetzt. 

Die folgende Übersicht zeigt d ie  Akteure der Versicherungs- und Pensionskassen­

aufsicht sowie deren Aufgaben: 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung stand das VAG 1978 in Geltung. Die Darstel lungen im Bericht verweisen 

auf zur Zeit der Gebarungsüberprüfung anwendbare Regelungen des VAG 2016. Inhaltliche Unterschiede 

werden - sofern erforderlich - unter Verweis auf die jeweilige Bestimmung gesondert dargestellt. 
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Tabelle 2:  Akteure der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 

I Institution I Aufgaben I Gesetzliche 

Grundlage 

Beitrag zur Festlegung qualitativ hochwertiger gemeinsamer Regulierungs- und Aufsichts-

standards und Aufsichtspraktiken u.a.  durch das Ausarbeiten von Leitlinien, Empfehlungen Kapitel 11 der 
.... 
.s:: und Entwürfen für technische Regulierungs- und Durchführungsstandards; Sicherstellung Verordnung u EIOPA 
� einer wirksamen und einheitlichen Beaufsichtigung der Finanzinstitute sowie des kohären- (EU) � 
'" ten Funktionierens der Aufsichtskollegien; Überwachung und Bewertung der Marktent- Nr. 1094/2010' c 
� 

wicklung usw. '" '" 
'" 
� Aufsicht über die FMA betreffend die Erfüllung der ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben, 
c 

die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen bei Besorgung ihrer Aufgaben sowie die Ein-e 
·Vi 
c haltung ihres Aufgabenbereichs; Berechtigung der Bundesministerin bzw. des Bundesmi-� 

c.. 
nisters für Finanzen zur Einholung von Auskünften der FMA über al le Angelegenheiten der "0 § 16 FMABG c 

Bundesministe- Finanzmarktaufsicht; Übermittlung von Verordnungen vor deren Erlassung an die/den � 

J, rin bzw. Bundes- Bundesministerin bzw. Bundesminister für Finanzen durch die FMA; Recht der Bundesmi-
Oll 
c minister für nisterin bzw. des Bundesministers für Finanzen, der FMA die Durchführung von Prüfungen 
2 
� Finanzen aufzutragen .s:: 
u 

Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der FMA; per Jul i  2016 drei Mitglieder des BMF .� 
� 

(inkl. Vorsitz) und drei Mitglieder der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) (inkl. Stell- § 8 bis § 12 > 

vertretung des Vorsitzes) sowie zwei von der Wirtschaftskammer Österreich namhaft ge- FMABG 
machte kooptierte Mitglieder ohne Stimmrecht 

Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben und Befugnisse, die im VAG 2016, im Kraft-

fahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 (KHVG 1994), im Verkehrsopfer-Entschädi-
§ 2 Abs. 2 

FMA gungsgesetz (VOEG), im Atomhaftungsgesetz 1999 (AtomHG 1999), im Finanzkonglomera-

tegesetz (FKG) und im Ratingagenturenvollzugsgesetz (RAVG) geregelt und der FMA 
FMABG 

zugewiesen sind 

Erstellung von gutachterlichen Äußerungen vor der Genehmigung von internen Modellen 
§ 182 Abs. 5 

OeNB oder partiellen internen Modellen betreffend Marktrisikomodul oder Teile des Marktrisiko-

moduls durch die FMA 
VAG 2016 

.... 
.s:: 

u 
versicherungsmathematische Sachverständige zur Überwachung der Einhaltung der gel-� 

� tenden Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen bei der Berechnung 
::l 
Oll der versicherungstechnischen Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach c Aktuarin bzw. � Art der Lebensversicherung betriebenen Kranken- und Unfallversicherung sowie, ob die § 116 VAG 2016 � Aktuar .s:: Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer in der Lebensversicherung dem Gewinnplan u 
'@ entspricht; Beurteilung der dauernden Erfü l lbarkeit der Verpfl ichtungen aus den Versiche-� 
> rungsverträgen 

Prüfung des Jahresabschlusses; Prüfung des Berichts über die Solvabilität und Finanzlage; 
Prüfung der Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagement-Sys-

§ 260 bis § 266 
Abschlussprüfer tems und der internen Revision; Prüfung der Funktionsfähigkeit der zur Verhinderung der 

VAG 2016 
Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung eingerichteten Verfahren und Kontrollen 

usw.; Anzeigepflichten gegenüber der FMA 

Treuhänderin 
Überwachung des Deckungsstocks von Versicherungsunternehmen 

§ 304 und § 305 

bzw. Treuhänder VAG 2016 

FMA 
Wahrnehmung der behördlichen Aufgaben und Befugnisse, die im PKG und im Betriebspensi- § 2 Abs. 4 

onsgesetz (BPG) geregelt und der FMA zugewiesen sind FMABG 

Aktuarin bzw. versicherungsmathematische Sachverständige zur Erstellung des Geschäftsplans von Pensi-
§ 20a PKG 

Aktuar onskassen und zur Überwachung dessen Einhaltung .... 
.s:: 

unabhängige Sachverständige zur versicherungsmathematischen Überprüfung u.a.  der Ein-u 
� haltung des Geschäftsplans, der Notwendigkeit von Änderungen der bestehenden Bei-� 

Prüfaktuarin § 21 und § 22 '" 
c trags- und Leistungsordnung, der Notwendigkeit zur Schl ießung von Deckungslücken und 
� bzw. -aktuar 

der Abdeckung versicherungstechnischer Risiken über Versicherungsunternehmen, wenn 
PKG 

'" 
"'" 

diese die Pensionskasse nicht selbst tragen kann '" 
c 
e 

Prüfung der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Rechenschaftsberichte der § 31 und § 31a ·Vi 
Abschlussprüfer c 

Veranlagungs- und Risikogemeinschaften; Berichtspflichten gegenüber der FMA PKG � 
c.. 

Staatskommissä-
Teilnahme an bestimmten Organsitzungen der Pensionskasse; Einspruchserhebung gegen 

rin bzw. Staats-
rechtswidrige Organbeschlüsse; unverzügliche Mitteilung von Tatsachen, die aufsichtsbe-

§ 34 PKG 

kommissär 
hördliche Maßnahmen erfordern; jährliche Übermittlung eines schriftlichen T<itigkeitsbe-

richts an die FMA 

I Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 

Quellen: RIS; RH 
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Aufsichtsinstrumente 

Überblick Aufsichtsinstrumente 
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(1) Zur Durchführung der im VAG 2016 und im PKG4 vorgesehenen Aufsicht über 

Versicherungsunternehmen und Pensionskassen standen der FMA unterschiedli­

che Instrumente zur Verfügung. Die folgende Übersicht beschreibt die wichtigsten 

Instrumente der FMA im Rahmen der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht: 

Tabelle 3: Instrumente der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 

Instrument I Beschreibung 

Company Visit 
Präsenz vor Ort zur Erörterung aktueller Informationen; Instrument der Analyse im Rahmen der Versi-

cherungs- und Pensionskassenaufsicht 

Managementgespräch 
Besprechung mit hochrangigen Vertretern eines Versicherungsunternehmens zu unternehmensspezi-
fischen Themen im Rahmen der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 

Tatigkeit vor Ort zu einem spezifischen Prüfungs- bzw. Untersuchungsgegenstand; 2.B. Überprüfung 

Einschau von internen Modellen von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Einschauen; kein Prüfbericht 

für überprüftes Unternehmen 

Vor-Qrt-Prüfung 
Prüfung gemäß § 274 VAG 2016 und § 33 PKG; falgen dem im Vorhinein festgelegten Prüfplan; bei 
Bedarf Durchführung von Prüfungen auch ad hoc; Prüfbericht für überprüftes Unternehmen 

permanente, aber flexible Plattform für die Zusammenarbeit, Koordinierung und Erleichterung der 

Entscheidungsfindung in Bezug auf die Beaufsichtigung einer Gruppe; Mitglieder: die für die Grup-
Aufsichtskollegium 

penaufsicht zuständige Behörde, die Aufsichtsbehörden jener Mitgliedstaaten, in denen Tochterun-
ternehmen ihren Sitz haben, sowie die EIOPA 

Quartalsanalysel vierteljährlich erstellte Analyse basierend auf den gemäß VAG 2016 übermittelten Meldedaten 

Detailanalyse und Risikoeinstufung auf Basis der Jahresergebnisse (Datenmeldungen, Geschäftsbe-
Jahresanalyse 

richte, Wirtschaftsprüferberichte, Aktuarsberichte, Treuhänderberichte usw.) 

1 Aufgrund der Ressourcenbindung im Rahmen der Umstellung auf Solvabilität 11 basierten die Quartalsanalysen 2014 und 2015 teilweise 

auf Querschnittsanalysen. 

Quellen: FMA; RH 

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, konnte die FMA im Rahmen der Versicherungs- und 

Pensionskassenaufsicht sowohl Aktivitäten in den Räumlichkeiten der überprüften 

Unternehmen (On-Site-Aktivitäten) als auch standortunabhängige Tätigkeiten 

(Off-Site-Aktivitäten) durchführen. 

Gemäß VAG 2016 hatte die FMA im Zuge der Aufsicht über Versicherungsgruppen 

Aufsichtskollegien mit den Aufsichtsbehörden jener Mitgliedstaaten einzurichten, 

in denen Tochterunternehmen ihren Sitz hatten. Die Europäische Aufsichtsbehörde 

für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) ent­

sandte jeweils ein weiteres Mitglied in die Aufsichtskollegien. 

§ 267 bis § 299 VAG 2016 bzw. § 33 PKG 
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(2) M it Umsetzung von Solvabi l ität 1 1  sahen d ie rechtl ichen VorgabenS e ine Erweite­

rung der bisherigen Meldeverpflichtungen von Versicherungsunternehmen sowie 

der Offen legung von I nformationen durch d ie Aufsichtsbehörden vor. Die FMA lei­

tete d ie von den Versicherungsunternehmen gemeldeten Daten nach Durch laufen 

der Va l id ierungsschritte an d ie entsprechenden Stel len (z . B. Oesterreich ische Nati­

onalbank (OeNS) und E IOPA) weiter. Gleichzeitig stel lten d ie  Meldedaten der Ver­

sicherungsunternehmen d ie  Basis für d ie von der FMA erstel lten Auswertungen, 

wie bspw. Quarta lsana lyen und Ris ikobewertungen sowie die auf der Homepage 

der FMA veröffentl ichten Quarta lsberichte und Statistiken, dar. Im Zuge der Umstel­

lung auf Solvabilität 11 überarbeitete die FMA den Analyseprozess grund legend, um 

aus  dem Datenbestand jederzeit dynamische Auswertungen generieren zu können. 

Eingesetzte Aufsichtsinstrumente 

6.1 Der FMA oblag d ie Festlegung der Aufsichtsintensität im Rahmen der Versiche­

rungs- und Pensionskassenaufsicht. Die fo lgende Übersicht zeigt d ie  Anzah l  der 

von der FMA im Rahmen der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht e inge­

setzten I nstrumente : 

Tabelle 4: Aufsichtsaktivität im Zeitraum 2011 bis 2015 

Aufsichtsinstrumente I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 

Versicherungsaufsicht Anzah l  

Company Visits 0 0 0 25 24 

Managementgespräche 19 34 37 61 109 

Einschauen 7 9 6 9 12 

davon 

Pre-Application interne Modelle' 0 6 5 8 6 

davon 

Genehmigung interne Modelle 0 0 0 0 4 

Vor-Ort-Prüfungen 14 14 15 19 1 1  

davon 

Follow-up-Prü!ungen 0 0 0 2 2 

Tei lnahme an Aufsichtskollegien 10 10 1 1  13 12 

Quartalsanalysen 208 203 190 183 173 

Jahresanalysen 52 48 47 44 42 

Pensionskassenaufsicht Anzahl 

Company Visits 0 0 1 0 1 

Managementgespräche 17 15 1 1  2 2  9 

Vor-Ort-Prüfungen 3 6 6 5 5 

Quartalsanalysen 68 68 64 58 55 

Jahresanalysen 17 17 16 14 13 

1 Überprüfung eines Risikomodells in der Vorantragsphase 

Quelle: FMA 

Richtlinie Solvabilität 11; Artikel 315 bis 3 17 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 

10. Oktober 2014; Durchführungsverordnung (EU)  2015/2451 der Kommission vom 2. Dezember 2015; 

§§ 247 bis 251 VAG 2016 bzw. § 256 VAG 2016 
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6.2 

Organisation 

Wie aus Tabel le 4 ersichtl ich, stieg im überprüften Zeitrau m  die Anzah l  der Ma­

nagementgespräche bei Versicherungsunternehmen von 19 (2011) auf 109 (2015) 

und somit fast auf das Sechsfache. Darüber h inaus fanden in den Jahren 2014 

und 2015 jewei ls rd. 25 Company Visits statt. G rund für den jewei l igen Anstieg war 

d ie  Umstel lung auf Solvabi l ität I I  bzw. das VAG 2016. 

Im Jahr 2014 stieg die Anzah l  der Vor-Ort-Prüfungen bei Versicherungsunterneh­

men von 14 (2011, 2012) bzw. 15 (2013) auf 19 Prüfungen und sank im Jahr  2015 

auf elf. 

Die Verdopplung der Managementgespräche bei Pensionskassen von elf (2013) auf 

22 (2014) beru hte auf der Umstrukturierung des Bereichs 1 1  und der Neuzuordnung 

der Unterneh mensverantwortl ichen. Die FMA führte im überprüften Zeitraum im 

Rahmen der Pensionskassenaufsicht keine Fol low-up-Prüfungen durch.  

Der RH verwies h insichtl ich seiner Feststel lungen zu internen Model len, Vor-Ort­

Prüfungen sowie Fol low-up-Prüfungen auf TZ 12 und TZ 22. 

Organisationsanpassung 

7.1 (1) Im Rahmen der Vorbereitung auf Solvabi l ität 1 1  führte die FMA im April 2014 eine 

Organisationsanpassung des für die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht zu­

ständigen Bereichs 1 1  durch, in dem im Jahr 2015 rd. 56,7 vZÄ beschäftigt waren (siehe 

TZ 15). Die folgende Übersicht zeigt die Abteilungsstruktur vor und nach der Organ isa­

tionsänderung sowie die Abteilungszuständigkeiten ab April 2014: 
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AbteilungSkurz- ! 
bezeichnung 

Abteilung 11/1 

Abteilung 11/2 

Abteilung 11/3 

Abteilung 11/4 

Tabelle 5: Organisation - Bereich 11 

Abteilungs- Abteilungs-
Abteilungsaufgaben 

bezeichnung bezeichnung 

bis März 2014 ab April 2014 

aktuarielle Analyse Querschnittsthemen - Aufsichtsentwicklung und Rechtsweiterentwicklung 
und Modelle und Informationsma- - Erlassung von Rundschreiben, Mindeststandards, leitfäden 

nagement der Versi-
- Festlegung \/on Aufsichtspositionen 

cherungsaufsicht 
und Pensionskassen- - bereichsinterne Koordination der makroprudentiellen Versiehe-

aufsicht fungs- und Pensionskassenaufsicht 

- bereichsinternes Informations- und Datenmanagement 

behördliche Aufsicht behördliche Aufsicht - Konzessions-, Bewiltigungs- und Anzeigeverfahren, Organangele-

über Versicherungs- über Versicherungs- genheiten 
unternehmen und unternehmen und - behördliche Aufsichts- und Genehmigungsverfahren 
Pensionskassen Pensionskassen 

- Beaufsichtigung von Versicherungsunternehmen und Pensions-
kassen in rechtlicher Hinsicht (Werbung, Internet-Auftritte usw.) 

- Versicherungsvermittlung 

- Überprüfung der versicherungsmathematischen Grundlagen 

- behördliches Monitoring der Mängelbehebung nach Vor-Drt-
Prüfungen 

Finanzaufsicht über Vor-Drt-Prüfung - Vor-Qrt-Prüfungen und Einschauen bei den beaufsichtigten Un-
Versicherungsunter- und interne Modelle ternehmen ink!. Prüf planung 
nehmen und Pensi- von Versicherungs- - Prüftätigkeiten betreffend Standardformel und interne Modelle 
onskassen unternehmen und 

Pensionskassen 
- Pre-Application-Prozess für interne Modelle 

- Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden im Rahmen 
von Vor-ort-Prüfungen und Einschauen sowie im Pre-Applica-
tion-Prozess für interne Modelle 

- Kooperation mit der OeNB betreffend interne Modelle 

Finanzaufsicht über Analyse und Statistik -laufende Analyse der beaufsichtigten Unternehmen, Wahrneh-
Versicherungsunter- von Versicherungs- mung der Aufgaben der FMA als Gruppenaufseher und in Auf-
nehmen und Versi- unternehmen und sichtskollegien 
cherungsgruppen Pensions kassen - Erstellung von regelmäßigen und ad-hoc Querschnitts- und 

Marktanalysen sowie aktuariellen Analysen 

- Analyse der Auswirkungen makroökonomischer Entwicklungen 

auf den Versicherungs- und Pensionskassenmarkt sowie die be-
aufsichtigten Unternehmen 

- Genehmigung von stillen Reserven und nicht eingezahltem 
Grundkapital, von Zuordnungsverfahren sowie betreffend Kapi-

talanlagen 

- Meldewesen einschließlich Konzeption und Weiterentwicklung 

sowie Datenqualitätsmanagement 

- Entwicklung und Durchführung von Stresstests und Szenarioana-

lysen 

Quelle: FMA 

Wie aus Tabelle 5 ersichtlich, blieb die Gliederung des Bereichs 1 1  in vier Abtei lun­

gen nach der Organisationsänderung im April 2014 unverändert. Während die Auf­

teilung der Abteilungsagenden bis März 2014 thematisch erfolgte und jede Abtei­

lung zum jeweiligen Thema bspw. Analysen und Vor-Ort-Prüfungen inkl. 

behördlichem Monitoring durchführte, wies der Bereich 1I nach der Organisations­

änderung im April 2014 eine klare funktionale Trennung dieser Zuständigkeiten in 

III-440 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 61

www.parlament.gv.at



Bericht des Rechnungshofes R 
-

Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der FMA H 

untersch iedlichen Abtei lungen auf. Für Querschnittsthemen, wie bspw. d ie Aufsichts­

entwicklung und d ie Rechtsweiterentwicklung sowie das bereichsweite I nforma­

tions- und Datenmanagement, war die Abteilung 1 1/1 zuständig. Die behörd liche Auf­

sicht inkl .  behördlichem Monitoring der Mängelbehebung nach Vor-ürt-Prüfungen 

war in der Abtei lung 1 1/2 konzentriert, die Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen lag 

im Zuständigkeitsbereich der Abtei lung 1 1/3 und das Meldewesen sowie die Ana lyse­

tätigkeit standen unter der Verantwortung der Abtei lung 1 1/4.6 

Durch d ie  funktionale Trennung nach der Organ isationsänderung waren die Aufga­

benbereiche der Abtei lungen auf einzelne Tätigkeitsbereiche konzentriert.7 Vor der 

Umstrukturierung führten d ie  Abte i lungen den gesamten Aufsichtsprozess ink l .  

Vor-Ort-Prüfungen, Ana lysen und behörd l ichem Monitoring du rch und waren so­

mit u mfassender (auch in fach licher H insicht) in die Abläufe e ingebunden.  

E ine Job-Rotation zwischen den Abte i lungen des Bereichs 1 1  zur  Aufrechterhaltung 

des breiten Fachwissens erfo lgte fa l lweise, war a ber  n icht zwingend vorgesehen. 

(2) I n  d rei Abte i l ungen des Bereichs I I  e rfolgte du rch d ie E in richtung von Teams8 

e ine weitere abte i lungsinterne Differenzierung der Zuständ igkeiten .  

Darüber h inaus waren in  d e r  Abte i lung 1 1/4 für a l l e  beaufsichtigten Unternehmen 

sogenannte U nternehmens- und Gruppenverantwortl iche defin iert, d ie aufgrund 

der Analysetätigkeit über u mfangreiche institutsspezifische I nformationen ih rer  zu­

geordneten U nternehmen verfügten .  Aufgrund der funktionalen Trennung fungier­

ten d ie U nternehmens- und Gruppenverantwortl ichen nicht a ls  a lleinige Ansprech­

personen für d ie überprüften U nternehmen.  Die U nternehmen kommunizierten in 

Abhängigkeit von der jewei l igen Themenste I l ung mit bis zu vier Abte i lungen des 

Bereichs 11, ohne dass e ine aufsichtl iehe Koordination des I nformationstransfers 

seitens der FMA erfolgte.9 

Die Aufgaben des Bereichs und der einzelnen Abteilungen hielt d ie FMA in der Geschäftsordnung fest. 

wie z. B. auf die Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen oder auf das Meldewesen und die Erstellung von 

Analysen 

Abteilung 1 1/2 (zwei Teams); Abteilung 1 1/3 (zwei Teams); Abtei lung 1 1/4 (drei Teams); jedes Team hatte eine 

Teamleitung 

Die Unternehmen kommunizierten bspw. mit Personen der Abteilung 1 1/1 betreffend Leitl in ien, mit Perso­

nen der Abtei lung 11/2 bezüglich Mängelbehebung nach einer Vor-Ort-Prüfung, mit Personen der Abtei­

lung 1 1/3 bezüglich einer Vor-Ort-Prüfung oder mit Personen der Abteilung 1 1/4 bezüglich Meldewesen. 
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7.2 

7.3 

(3) Die Zusammensetzung der Prüfteams für die Durchführung von Vor-Ort-Prü­

fungen oblag der Abteilung 11/3. Ein Prüfteam bestand aus der Prüfleitung und 

Prüfteammitgliedern. Weiters nahmen Abteilungs- und Teamleitung Funktionen 

im Rahmen der Qualitätssicherung und Aktengenehmigung wahr. 

(1) Der RH wies darauf hin, dass aufgrund der funktionalen Trennung der Abtei­

lungszuständigkeiten im Bereich 11 die Gefahr bestand, dass einerseits das vor der 

Organisationsänderung durch den breiter ausgelegten Aufgabenbereich der Abtei­

lungen erworbene Fachwissen des Personals an Aktualität verlieren könnte und 

andererseits die Fachkompetenz des nach der Organisationsänderung aufgenom­

menen Personals nur einzelne Aufsichtsprozesse umfasst. 

Der RH empfah l, die Möglichkeiten zur Jobrotation innerhalb des Bereichs 11 zu er­

weitern bzw. diese verpflichtend vorzusehen, um damit dem Personal die Möglich­

keit zu geben, Wissen über sämtliche Prozesse der Versicherungs- und Pensions­

kassenaufsicht zu sammeln. Das dadurch abteilungsübergreifend erworbene 

Fachwissen könnte die Position der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht in  

fachlicher H insicht stärken und zur  Flexibilisierung des Personaleinsatzes beitragen. 

(2) Der RH bemängelte, dass für die beaufsichtigten Versicherungsunternehmen 

und Pensionskassen keine konkreten Ansprechpersonen benannt waren und die 

Beaufsichtigten gegebenenfalls - in Abhängigkeit vom jeweiligen Sachverhalt - mit 

Personal aller vier Abteilungen des Bereichs 11 kommunizierten. 

Der RH empfahl, die Nennung einer Ansprechperson für jedes Versicherungsunter­

nehmen und jede Pensionskasse - vergleichbar mit dem SPOC-System'O der Banken­

aufsicht - zu prüfen. Dadurch wäre gleichzeitig ein lückenloser und zeitnaher Informa­

tionstransfer an die Ansprechperson gewährleistet. 

(1) Laut Stel lungnahme der FMA sei die Möglichkeit der bereichsinternen Jobrota­

tion bereits in der FMA implementiert und solle in Zukunft verstärkt genutzt wer­

den. Die Möglichkeit einer Jobrotation werde üblicherweise im Rahmen des jährli­

chen Mitarbeiterinnen- bzw. Mitarbeitergesprächs evaluiert. Derzeit würden etwa 

bereits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 11/1 an Vor-Ort-Prüfungen 

der Abteilung 11/3 teilnehmen, um ihr Fachwissen im Bereich der Versicherungs­

und Pensionskassenaufsicht an die Abteilung 11/3 weiterzugeben. Neue Mitarbeite­

rinnen und Mitarbeiter des Bereichs II sollen wiederum, abhängig von den betrieb­

l ichen Erfordernissen, nach Möglichkeit in den ersten fünf Dienstjahren eine 

mehrmonatige Jobrotation absolvieren. 

10 SPOC: Single Point of Contact - Ansprechperson für beaufsichtigte Institute 
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(2) Weiters verwies d ie FMA i n  i h rer Stel l ungnahme darauf, dass d ie  la ufende Auf­

sicht nach dem Prinzip der U nternehmenszuständ igkeit erfolge, d ie gebündelt in  

der  Abte i l ung 1 1/4 zusammengefasst sei .  Für jedes Versicherungsunternehmen, 

jede Pensionskasse, jedes F inanzkonglomerat und jede Versicherungsgruppe gebe 

es innerhalb der Abte i lung 1 1/4 e ine zuständ ige Ansprechperson und e ine Vertre­

tung. 

Die Unternehmenszuständigen seien grundsätzl ich Ansprechpartner für d ie beauf­

sichtigten U nternehmen, außer bei Themen, d ie in d ie Zuständ igkeit anderer Abtei­

l ungen fa l len würden.  In d iesem Fa l l  würden die Unternehmenszuständ igen a uf d ie 

nach der Geschäftsordnung konkret zuständ ige Abte i lung verweisen. Im H inbl ick 

auf d ie funktionale Gl iederung der Aufsichtsaktivitäten sei es effizienter und effek­

tiver, wenn  d ie beaufsichtigten U nternehmen bzw. andere Stakeholder d i rekt mit 

der  jewei ls zuständ igen Abte i l ung bzw., sofern bekannt, mit e iner dort zuständigen 

Ansprechperson kommuniz ieren; dadurch könne auch einer mögl ichen Feh leran­

fä l l igke it begegnet werden.  Praktische Probleme oder Beschwerden im Zusammen­

hang mit der d i rekten Kommunikation mit der zuständ igen Abtei lung seien n icht 

bekannt.  Die FMA beabsichtige aber, mit e inem Schre iben nochmals die zuständi­

gen Ansprechpersonen an  d ie  beaufsichtigten U nternehmen zu kommun izieren. 

Organisationshandbuch 

8.1 I m  Zuge der Organ isationsänderung im Apri l 2014 erstel lte der Leiter des Bereichs 1 1  

e i n  aktua l is iertes Organ isationshandbuch, das sowoh l  aufbau- a l s  auch ablauforga­

nisatorische E lemente enth ie lt . ll Es stel lte neben den Verantwort l ichke iten und Zu­

ständigkeiten auch einzelne Kernprozesse der Abte i lungen des Bereichs 1 1  dar. E in  

weiteres Kapitel behandelte d ie wichtigsten Schn ittstel len i nnerha lb des Bereichs 1 1 ,  

wie bspw. Schn ittste l len der Abte i lungen 1 1/3 (Vor-Ort-Prüfung und i nterne Mo­

del le)  und 1 1/4 (Ana lyse und Statistik) zur Abte i lung 1 1/2 (behörd l iche Aufsicht) im 

Rahmen der Aktenübergabe zum Zwecke der Maßnahmenidentifikation und des 

behörd l ichen Monitorings der Mängelbehebung (siehe auch TZ 10) .  

Das Organisationshandbuch beschrieb weiters e ine Schn ittste l le des Bereichs 1 1  zu 

e iner Abte i lung außerha lb  des Bereich 1 1.12 Weitere Schnittste l len zu Abte i lungen 

außerhalb des Bereichs 1 1  waren im Organ isationshandbuch n icht dargestel lt. Bei­

spielsweise feh lten Schnittstel lenbeschreibungen zu den Abteilungen des Bere ichs I 

(Ba n kenaufsicht) betreffend d ie  Beaufsichtigung von F inanzkonglomeraten (Unter­

nehmensgruppen, d ie mehrere F inanzdienstleistungen anbieten, z .B .  Bank und 

Versicherung) oder zu den im Rahmen der integrierten (a l le  F inanzmarktbereiche 

1 1  Version 1.0 vom 1. Oktober 2014, Version 2.0 vom 1.  Jänner 2015, Version 2.1 vom 7. September 2015; der 

Bereichsleiter 11 war auch für d ie Aktualisierung des Organisationshandbuchs verantwortlich. 

12 zu Abteilung V/i (Personal) im Rahmen der Personalaufnahme 
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8.2 

8.3 

8.4 

umfassenden) Aufsicht für Vor-Ort-Prüfungen der Themen Compl iance und Geld­

wäscherei (auch bei Versicherungsunternehmen) zuständ igen Abte i lungen des Be­

reichs IV13 (siehe auch TZ 12) .  

Der RH h ielt kritisch fest, dass das Organ isationshandbuch des Bereichs " nur  e ine 

einzige Schn ittstel le  zu e iner Abtei l ung außerhalb d ieses Bereichs darstellte, ob­

woh l  bspw. im Rahmen der integrierten Aufsicht oder der Aufsicht über F inanzkon­

glomerate weitere bereichsübergreifende Anknüpfungen bestanden. 

Der RH empfah l ,  das Organ isationshandbuch des Bereichs " zu überarbeiten und 

dar in i n  Abstimmung mit den betroffenen Bereichen bzw. Abte i lungen sämtl iche 

re levante Schn ittstel len zu beschreiben . 

Die FMA h ielt in ihrer Ste l lungnahme fest, dass das Organisationshandbuch des Be­

reichs " bereits mehrere FMA-Schnittstel len entha lten würde, wie z.B. im Zusammen­

hang mit der Erstel lung der FMA-Verordnungen oder dem passiven Niederlassungs­

und Dienstleistungsverkehr. Die FMA werde jedoch weitere bereichsübergreifende 

Schn ittstel len entsprechend der gelebten Praxis im Organ isationshandbuch abbi lden. 

Der RH entgegnete der FMA, dass d ie beiden in  der Ste l lungnahme erwähnten be­

reichsübergreifenden Schn ittste l len in grafischen E inze lprozessdarste l lungen im 

Organ isationshandbuch entha lten waren, jedoch im Kapitel 4 "Besondere Rege lun­

gen der Schn ittstel len zwischen den Abtei lungen" des Organ isationshandbuchs nur  

d ie e ine vom RH genannte Schn ittste l le  zu e iner  Abtei lung außerha lb des Bereichs " 

dargestel lt war. 

13 Abteilung 1V/3 (Wohlverhaltensregeln und Compliance), Abtei lung IV/S (Prävention von Geldwäscherei und 

Terrorismusfinanzierung) 
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Prozessdoku mentation 

Prozessvorgaben 

9.1 

Organisations- I einheit 

Bereich 1 1  

Abteilung 11/1 

Abteilung 11/2 

Abteilung 11/3 

Abteilung 11/4 

(1) Zusätz l ich zu den im Organ isationshandbuch des Bereichs 11 (siehe TZ 8) be­

schriebenen Kernprozessen lagen im Bereich 1 1  u .a .  folgende Prozessvorgaben vor: 

Tabelle 6: Prozessvorgaben im Bereich 11 

Prozessvorgabe I Kurzbeschreibung des Inhalts 

Richtlinie Cooling-off 
Richtlinie für den Bereich 11 zur Meldepflicht im Zusammenhang mit den Konkurrenz-
klauseln in den FMA-Dienstverträgen 

Handbuch Cooling-off Handbuch für Bereich 11 für die Datenbank zur Erfassung des von der Konkurrenzklausel 

Datenbank betroffenen Personals 

legistische Richt l inien legistische Richtlinien und Prozessvorgaben für die Erstellung von Verordnungen 

Bearbeitung von An-
praktische Hinweise für die Bearbeitung von Anfragen 

fragen 

Offenlegungs- und 
Notiz zur Koordination bezüglich Offenlegungs- und Mitteilungspfl ichten der FMA 

Mitteilungspflichten 

Darstellung des organisatorischen Abteilungsaufbaus, Aufzählung der Kernthemen, 

Abteilungshandbuch 
Beschreibung der Zuständigkeiten der einzelnen Abteilungsmitglieder, Darstellung der 

Schnittstellen zu den anderen Abteilungen des Bereichs 1 1 sowie der abteilungsbezoge-

nen Arbeitsanweisungen, Darstellung der Bereichsziele usw. 

Darstellung der Kernprozesse, z .B .  Prüfplanung, Prüfdurchführung, Würdigung der Stel-

Prüfungshandbuch lungnahme, Maßnahmenverfolgung und der im Rahmen der Prozesse eingesetzten Vor-

lagen und Datenbanken sowie grafische Darstellung einzelner Prozesse 

Checkliste Checkliste zur Dokumentation der einzelnen Schritte einer Vor-Ort-Prüfung 

Handbuch Finanz- und 
Beschreibung der Abtei lungsstruktur, des Ana lyseansatzes, der Implementierung und 

Risikoanalyse - Kon-

zept B 1 1  
der Rollen sowie der Vorhaben für  das Jahr  2016 

ELAK Aktenlauf neu Darstellung des elektronischen Aktenlaufs für Analysen (ab dem Jahr 2016) 

Checklisten, Notizen 

und Beschreibungen 
bspw. "Kleine Versicherungsvereine", "Kernpunkte der Analyse ORSA 2015'" 

zu diversen EinzeIthe-

men 

Arbeitsricht linie Jah-
resabschluss Pensions- Vorgaben für die Jahresabschlussanalyse bei Pensions kassen 
kassen 

Quartalsanalyse Pensi-
Vorgaben für die Bearbeitung der Quartalsanalyse bei Pensionskassen 

onskassen 

1 Own Risk and Solvency Assessment (Risiko- und Solvabil itätsbeurteilung) 

Quelle: FMA 

Alle Abte i lungen des Bereichs 1 1  verfügten über Prozessvorgaben .  Die Abte i lung 1 1/1 

beschrieb ei nzelne Prozesse bspw. in Form von i nternen Richtl i n ien oder Notizen .  

Die Abte i lung 1 1/2 erste l lte e in Abte i lungshandbuch m i t  aufbau- und ablauforgani­

satorischen Da rste l lungen sowie a btei l ungsbezogenen Arbeitsanweisungen. Die 

Arbeitsanweisungen waren a ls  R ichtschnu r  oder Leitfäden benannt und wiesen un-
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terschiedl iche Ausgestaltungsformen auf (bspw. E-Mai ls oder Notizen). Die Abtei­

l ung 1 1/3 beschrieb i h re abteilungsinternen Prozesse in einem seit 1. Apri l 2016 gül­

tigen Prüfungshandbuch14• Die Abte i l ung 1 1/4 b i ldete d ie ab Jänner 2016 aufgrund 

von Solvabi l ität 1 1  neu ausgestalteten Prozesse der Finanz- und Ris ikoanalyse in ei­

nem ähnlich strukturierten Handbuch15 a b, welches absch l ießend d ie  für das 

Jah r  2016 geplanten Weiterentwicklungen im Rahmen des erstmal igen vol lständ i­

gen Durchlaufs des Ana lyseprozesses nach Umstel lung auf Solvabi l ität 1 1 enth ielt. 

Für einige weitere Aufgaben der Abtei lung 1 1/4 lagen in Aufbau, Inhalt und Layout 

unterschiedl ich ausgestaltete Vorgaben vor. Die dem RH vorgelegten Prozessdoku­

mentationen des Bereichs 1 1  umfassten nicht al le Sol lprozesse. Es fehlten bspw. Vor­

gaben fü r d ie Durchführung von Fo l low-up-Prüfungen, zur  StatistikersteI lung und 

zur  Aufsicht über Finanzkonglomerate (seit 1. Dezember 2014 dem Bereich 1 1  zuge­

ordnet) .  

(2 )  Im Gegensatz zum Bereich I (Bankenaufsicht), bei dem die Zuständigkeit für d ie 

Dokumentation der So l lprozesse in einer Abte i lung (Abte i l ung 1/1) gebündelt war, 

fiel d iese bei der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht (Bereich 1 1 )  in den 

Verantwortungsbereich der jewei l igen Abtei l ung. Weiters lagen für d ie Kernpro­

zesse im Bereich I einheitl ich ausgestaltete, strukturiert zusammengefasste Be­

schreibungen der Arbeitsabläufe mit verba len und grafischen Da rstel lungen vor, 

während d ie Prozessvorgaben der Abtei lungen des Bereichs 1 1  bereichsintern größ­

tenteils uneinheitl ich ausgestaltet waren.16 Darüber h inaus wichen d ie Prozessvor­

gaben des Bereichs 1 1  in Gestaltung und Aufbau von jenen des Bereichs I ab .  

(1)  Der RH h ielt fest, dass das Handbuch zu r Finanz- und Ris ikoanalyse der Abtei­

l ung 1 1/4 neben den Vorgaben für die Ana lyse 2016 auch die fü r das Jahr  2016 ge­

planten Weiterentwicklungen im Rahmen des erstmal igen Durchlaufs des Analyse­

prozesses nach E inführung von Solvabi l ität 11 da rstel lte. 

Der RH empfah l, nach Abschluss des erstmal igen Prozessdu rchlaufs das Handbuch 

zur Finanz- und Risikoanalyse der Abtei lung 1 1/4 entsprechend den Weiterentwick­

lungen des Analyseprozesses im Jahr 2016 anzupassen. 

Der RH kritisierte, dass d ie vorliegenden Prozessvorgaben nicht a l le  Kernprozesse 

des Bereichs 1 1  abdeckten. 

Er empfah l, zeitnah für a l le  Kernprozesse des Bereichs 11 Vorgaben zu erstel len und 

d iese dem Personal zugängl ich zu machen, um so e ine transparente und einheitl i­

che Prozessabwicklung gewährleisten zu können. 

14 Version 1.0; April 2016 

lS Version 1.0; November 2015 

16 siehe dazu Gebarungsüberprüfung "Österreich ische Bankenaufsichtsarchitektur" (Reihe Bund 2017/20); TZ 10 
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9.3 

(2) Der RH kritisierte, dass keine e inheitl ich ausgestalteten Prozessvorgaben für d ie 

Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht (Bereich 1 1 )  vorlagen und darüber h in­

aus a l le  vom Bereich 1 1  vorgelegten Prozessvorgaben in  Gesta ltung und Aufbau von 

den Prozessdokumentationen des Bereichs I (Bankenaufsicht) abwichen. Er kriti­

s ierte weiters, dass keine bereichs- bzw. FMA-weite, zentra le Verwaltung der Pro­

zessdokumentationen vorgesehen war. 

Der RH empfahl, für das gesamte U nternehmen Vorgaben für d ie Prozessdokumen­

tation auszuarbeiten und d ie Beschreibungen der Sol lprozesse im S inne e iner i nte­

grierten Aufsicht FMA-weit e inheit l ich zu gesta lten .  

(1) Die FMA sagte i n  ihrer  Ste l lungnahme zu ,  d ie Empfeh lung betreffend d ie Anpas­

sung des Handbuchs zur F inanz- und Ris ikoana lyse der Abtei l ung 1 1/4 entsprechend 

den Weiterentwickl ungen des Ana lyseprozesses im Jahr  2016 aufzugreifen .  Für die 

Ana lysen der für 2016 gemeldeten Daten sei als Zwischenlösung ein Workbook mit 

den re levanten zu ana lysierenden Themen erstel lt worden.  Für d ie Ana lysen ab 

2017 werde d ie Ana lyseumgebung derzeit weiterentwickelt; deren F ina l is ierung sei 

bis J un i  2017 geplant. Diese Ana lyseumgebung sei m it e inem Workflow und einem 

Genehmigungsprozess verbunden. Die Ergebn isse der Ana lyse mit der Vergabe der 

Risiko-Scores seien im ELAK dokumentiert. Nach Absch luss der Entwickl ung der 

Ana lyseumgebung sei  geplant, den Prozess im zweiten Ha lbjahr  2017 in  e inem 

Handbuch a bzubi lden.  

Die Erweiterung des Organ isationshandbuchs sei u m  sämtliche Kernprozesse be­

reits von der I nternen Revision aufgegriffen worden, sodass das Organisations­

handbuch l aufend um weitere Prozesse ergänzt werde. Das Organ isationshand­

buch des Bereichs 1 1  sei a l len  Mitarbeiter innen und  Mitarbeitern des Bereichs 1 1  

über  das Intranet zugängl ich . Um d i e  Transparenz der Arbeitsabläufe der e inze lnen 

Abte i lungen zu  erhöhen, stünden in  Zukunft auch a l le  abtei l ungsinternen Prozess­

vorgaben dem gesamten Bereich 1 1  zur  Verfügung. 

(2) Die FMA wies in  i h rer Ste l l ungnahme darauf hin, dass d ie einzelnen Abte i lungen 

im Bereich 1 1 im Gegensatz zu den Abte i lungen des Bereichs I untersch ied liche Pro­

zesse durchführen würden (Aufsichtsentwicklung, behörd l iche Aufsicht, Vor-Ort­

Prüfungen und Ana lyse). Dies bed inge, dass d ie Zuständ igkeit fü r die Dokumenta­

tion der Sol lprozesse n icht in e iner einzelnen Abte i lung gebündelt sei, sondern im 

Verantwortungsbereich der e inze lnen Abte i lungen l iege. E ine abte i lungsübergrei­

fende Koord ination sei nu r  h insicht l ich der Abtei l ungssch n ittstel len erforderl ich, 

d ie im Organ isationshandbuch des Bereichs 1 1  abgebi ldet seien. 

Weiters gebe es FMA-weite Vorgaben i nsbesondere betreffend den ELAK. Für die 

a l lgemeine Prozessdokumentation i nkl .  Anleitung zur Prozesserste l l ung seien am 

6 .  Apri l  2017 FMA-weite Vorlagen zentra l im I ntranet bereitgeste l lt worden.  
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Übergabegespräch 

10.1 

10.2 

Die Bearbeitung der Ste l l ungnahmen zu Prüfberichten nach Vor-Ort-Prüfungen 

sowie die Verfassung von Repl iken erfolgten durch die Abte i lung 1 1/3 (Vor-Ort-Prü­

fung und interne Model le) .  Die anschließende Maßnah menidentifikation und das 

behörd l iche Monitoring der Mängelbehebung führte die Abtei lung 1 1/2 (behörd l i­

che Aufsicht) durch.  Die Aktenübergabe von der Abte i lung 1 1/3 an die Abte i lung 1 1/2 

fand im Rahmen ei nes Übergabegesprächs statt. 

I m  Prüfungshandbuch der Abte i l ung 1 1/3 waren der Zeitpunkt des Übergabege­

sprächs, die Tei l nehmenden17, die inha lt l iche Ausgesta ltung sowie die Erfassung der 

Festste l lungen und der Überlegungen der Prüfleitung zur Maßnahmensetzung und 

Weiterverfolgung i n  der Maßnahmendatenbank geregelt. Weitere Vorgaben zur 

Dokumentation des Übergabegesprächs insbesondere bei  abweichenden Ansich­

ten der Abte i lungen 1 1/3 und 1 1/2 sowie Vorgaben zur Dokumentation des voraus­

sicht l ichen Ressourcenbedarfs der Abtei lung 1 1/3 im Zuge der E inb indung in  den 

weiteren Mängelverfolgungsprozess lagen nicht vor. 

Der RH h ielt kritisch fest, dass zwar d ie Erfassung der Festste l lungen und der Über­

legungen der Prüfleitung zur  Maßnahmensetzung in d ie Maßnahmendatenbank zu 

dokumentieren waren; a l lerdings feh lten Prozessvorgaben zur Gesprächsdokumen­

tation bei unterschiedl ichen Ansichten der Abte i lungen 1 1/3 und 1 1/2 oder zur Doku­

mentation des voraussichtl ichen Ressourcenbeda rfs der Abte i lung 1 1/3 im Zuge der 

Einbindung i n  den weiteren Mängelverfolgungsprozess. Dies erschwerte d ie Res­

sourcenp lanung. 

Der RH empfahl, d ie Prozessvorgaben dah ingehend zu erweitern, d ie I nha lte von 

Übergabegesprächen zwischen den Abte i lungen 1 1/3 und 1 1/2 zu protokol l ieren, 

wenn  h ins ichtlich der Mängelbehebung bzw. Maßnahmensetzung unterschied l iche 

Ansichten vertreten wurden . 

Weiters empfah l  der RH der FMA, zur Erhöhung der Planungssicherheit im Zuge der 

Aktenübergabe den voraussichtlichen Ressourcenbedarf der Abtei lung 1 1/3 für den 

weiteren Mängelverfolgungsprozess festzuha lten sowie d iesen entsprechend den 

Entwicklungen anzupassen und an  d ie Abtei lung 1 1/3 zur Berücksichtigung in  der  

abte i lungsinternen Ressourcenp lanung zu kommun izieren .  

17 Prüfleitung, Teamleitung Abteilung 1 1/2, Verfahrensleitung, Unternehmensverantwortl icher 
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10.3 Die FMA wies in  i h rer Ste l l ungnahme darauf hin, dass mit der Aktenübergabe und 

dem darauf basierenden Übergabegespräch das Aufsichtsverfahren der Abte i­

lung 1 1/2 in iti iert werde. Zu d iesem Zeitpunkt hätten die verfahrensführenden Mit­

arbeiterinnen und Mitarbeiter noch keine fest gebi ldete Meinung. Das Übergabe­

gespräch diene vie lmehr dazu, dass die verfahrensführenden M itarbeiterinnen und 

Mitarbeiter e inen guten und umfassenden E indruck über die Vor-art-Prüfung er­

ha lten und e ine Rückfragemögl ichkeit an das Prüfteam haben.  Erst zeit l ich danach 

komme es zu einer i nhalt l ichen Ersteinschätzung. Es sei aber geplant, dass d ie  Ab­

tei l ung 1 1/3 die Ansichten h insichtl ich Mängelbehebung und Maßnahmensetzung in  

der Maßnahmendatenbank genauer dokumentiert, wodurch die genaue Nachvol l­

z iehbarkeit a l lfä l l iger untersch iedlicher Ansichten zwischen den Abte i lungen 1 1/3 

und 1 1/2 gewährleistet werden könne. 

Weiters sol le das Übergabegespräch gerade auch dazu genutzt werden, E inschätzun­

gen hinsichtlich der weiteren E inbindung der Abteilung 1 1/3 vorzunehmen. Eine ge­

naue Vorgehensweise könne jedoch vor den konkreten Schritten der Unternehmen 

zur Mängelbeseitigung nicht festgelegt werden .  I nsofern sol le der im Prüfungshand­

buch auf Seite 19 festgelegte Prozessschritt "Während des Übergabegesprächs wird 

die gemeinsame Vorgehensweise zwischen Verfahrensführer und Prüfleiter festge­

legt. Fa l ls das noch n icht möglich ist, wird e in neuer zeitnaher Termin festgelegt, um 

diese Festlegung zu treffen (Tei lnehmer wenigstens Verfahrensleiter und  Prüfleiter)" 

eine solche Ressourcenabstimmung gewährleisten. Der Empfeh lung des RH folgend 

werde die Art und Weise der Dokumentation noch im Prüfungshandbuch ergänzt. 

Aufsichtsplanung 

Rahmenbedingungen und Risikoklassifizierung 

11.1 (1 )  I n  Umsetzung der Richtl in ie  Solvab i l ität I p8 sah das VAG 2016 eine vora usschau­

ende und r is ikobasierte Aufsichtstätigkeit bei Versicherungs- und Rückversiche­

rungsunternehmen durch die FMA vor. Die FMA hatte auf eine angemessene Kom­

bination von standortunabhängigen Tätigke iten und Prüfungen vor Ort zu achten .'9 

Weiters hatte die FMA bei der Ausübung ih rer Befugnisse die Wesensart, den Um­

fang und die Komplexität der Ris iken, die mit der Geschäftstätigkeit der Unterneh­

men e inhergehen, angemessen zu berücksichtigen .2o 

18 Kapitel 111 - Aufsichtsbehörden und a l lgemeine Vorschriften 

19 § 268 Abs. 2 VAG 2016 

20 § 268 Abs. 3 VAG 2016 
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11.2 

Gemäß VAG 2016 hatte die FMA ih re Überprüfungen, Beurtei lungen und Bewer­

tungen regelmäßig durchzuführen und je nach Art, Umfang und Komplexität der 

Geschäftstätigkeit und der Risiken d ie Häufigkeit und den Umfang fü r jedes Versi­

cherungs- und Rückversicherungsunternehmen festzu legen.21 

Die FMA führte i n  Umsetzung des im VAG 2016 vorgesehenen risikobasierten Auf­

sichtsansatzes erstmals zu Beginn  des Jahres 2016 eine auf einem gleichgewichte­

ten Ana lyseansatz basierende Ris ikobewertung a l ler  operativ tätigen Versiche­

rungsunternehmen du rch. 

Der im Jänner 2016 erste l lte Ris ikobericht enthielt e ine automatisiert aus den Mel­

dedaten der Versicherungsunternehmen fü r das vierte Qua rta l 2015 erstel lte K las­

sifizierung sowie eine manuel le Risikoklassifizierung unter Berücksichtigung qua l i ­

tativer Aspekte, wie bspw. I nformationen a us den Jahresabsch lüssen und 

Managementgesprächen zum jewei l igen Versicherungsunternehmen . Aufgrund 

der Bewertungsergebn isse tei lte d ie FMA d ie  Versicherungsunternehmen nach de­

finierten Grenzwerten in die Risikoklassen eins (geringes Ris iko) bis vier (sehr  hohes 

Ris iko) ein. E ine Prozessvorgabe zur F inanz- und Ris ikoana lyse sah in Abhängigkeit 

der ermittelten Risikoklasse e ine untersch iedl iche I ntensität der Aufsichtsaktivitä­

ten vor. 

(2) Das PKG enthie lt ke ine Vorgaben zur P lanung und Ausgesta ltung der Aufsichts­

tätigke iten bei Pensionskassen .  Weiters fehlten Rege lungen in Bezug auf e inen 

risikobasierten Aufsichtsansatz. Die FMA führte im Rahmen der Pensionskassen­

aufsicht keine Risikoklassifizierung der beaufsichtigten U nternehmen durch.  

(1)  Der RH h ielt fest, dass d ie FMA im Rahmen der im VAG 2016 vorgesehenen risi­

kobasierten Aufsicht erstmals Anfang 2016 eine Ris ikoklassifizierung der Versiche­

rungsunternehmen durchführte. 

Der RH empfah l, zeitnah e ine Eva luierung der Anfang 2016 implementierten Risiko­

klassifizierung von Versicherungsunternehmen durchzuführen und basierend auf 

den Eva lu ierungsergebn issen den Prozess entsprechend weiterzuentwicke ln . 

(2) Der RH h ielt fest, dass d ie FMA im Rahmen der Pensionskassenaufsicht u .a .  

mangels gesetzl icher Vorgaben ke ine Ris ikoklassifizierung der beaufsichtigten Un­

ternehmen vornahm.  

21 § 273 Abs. 2 VAG 2016 

III-440 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)32 von 61

www.parlament.gv.at



Bericht des Rechnungshofes R 
-

Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der FMA H 

11.3 

Prüfplan 

Der RH empfahl ,  trotz feh lender rechtl icher Rahmenbedingungen auch bei der Be­

aufsichtigung von Pensionskassen e inen risikobasierten Aufsichtsansatz zu verfol­

gen, e ine Ris ikoklassifizierung der beaufsichtigten Unternehmen vorzunehmen und 

e inen entsprechenden Prozess auszuarbeiten und zu implementieren . 

(1) Laut Stel lungnahme der FMA sei die 2016 entwickelte Formel für die Risikoklassi­

fizierung von Versicherungsunternehmen im Jahr 2017 überarbeitet worden, um die 

Geschäftsergebnisse des laufenden Jahres besser abzubi lden. Basis für die Risikoklas­

sifizierung sei der automatisch auf Basis der Meldedaten erstel lte Risiko-Score. 

(2) Weiters würde die Implementierung einer Risikoklassifizierung von Pensions­

kassen und der entsprechenden Prozesse im Rahmen des Bereichsziels "Etabl ie­

rung eines Unternehmensscorings für Pensionskassen und kleine Versicherungs­

vereine" bis Ende September 2017 umgesetzt werden.  Auch würden die Ergebn isse 

des nationalen und des EIOPA-Stresstests als Grund lage für e inen risikobasierten 

Ansatz herangezogen .  

Prozess der  PrüfplanersteI lung 

12.1 (1) Gemäß Organ isationshandbuch des Bereichs 1 1 und Prüfungshandbuch der Ab­

tei l ung 1 1/3 ste l lte d ie Prüfplanung einen der Kernprozesse der Abte i lung 1 1/3 dar. 

Der von der Abte i l ung 1 1/3 erste l lte Prüfplan umfasste sowoh l  Vor-Ort-Prüfungen 

a ls  auch Einschauen bei Versicherungsunternehmen und bei Pensionskassen .  

Die folgende Übersicht zeigt d ie  wichtigsten Schritte der  Prüfplanung im Jahresverlauf: 

Tabelle 7: PrüfplanersteIlung 

Teilprozess I Erledigung bis 

Festlegung der bereichsweiten Schwerpunkte Sommer 

Festlegu ng von Prüfthemen u nter Berücksichtigung der bereichsweiten Schwerpunkte Mitte September 

Übermittlung der Prüfvorschläge der Abtei l u ngen 1 1/1, 1 1/2 und 1 1/4 an Abteilu ngsleitung 1 1/3 Mitte Oktober 

Erste l lung der ersten Prüfliste durch Abteilungsleitung und Teamleitung 1 1/3 und der 
Anfang November 

Abtei lung 1 1/4 

Planungsworkshop der Abte i l u ng 11/3 - Erarbeiten ei nes finalen Vorschlags unter Berücksichti-
Anfang November 

gung des methodischen Ansatzes 

Ausarbeitung eines übersichtl ichen Prüfplans d urch die Abtei lung 1 1/3 Mitte November 

Absti m m u ng des Prüfplans mit Bereichsleitung und Abtei lungsleitungen des Bereichs 1 1  
Mitte November bis An-
fang Dezember 

Genehmigung des finalen Prüfplans d u rch den Vorstand der FMA vor Jahresende 

Quelle: FMA 
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12.2 

Die Abteilungen 11/1, 11/2 und 11/4 hatten bis M itte Oktober die Möglichkeit, aus ih­

rer Aufsichtstätigkeit resultierende Prüfvorschläge in den Prüfplanungsprozess ein­

zubringen. Beispielsweise schlug die Abteilung 11/2 vor, die Behebung von im Zuge 

von Vor-Qrt-Prüfungen aufgezeigten Mängeln im Rahmen von Follow-up-Prüfun­

gen zu prüfen. Prozessvorgaben zur Planung von Fol low-up-Prüfungen, z.B. unter 

welchen Voraussetzungen diese durchzuführen waren, oder zur weiteren Vorge­

hensweise, wenn begründete Vorschläge der Abteilung 11/2 keine Berücksichtigung 

im Prüfplan fanden, lagen nicht vor. 

(2) Die finale Festlegung eines Prüfplan-Vorschlags erfolgte im Rahmen eines im 

November stattfindenden eintägigen Planungsworkshops der Abteilung 11/3. Nach 

bereichsweiter Abstimmung des Prüfplans bis Mitte Dezember konnte dieser dem 

Vorstand der FMA zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Genehmigung des Prüf­

plans für das Folgejahr hatte jeweils vor Jahresende zu erfolgen. Die Prozessvorga­

ben der Abteilung 11/3 sahen keine dokumentierte Abstimmung mit den für Vor­

Ort-Prüfungen zuständigen Abteilungen der übrigen Bereiche der FMA" vor; diese 

erfolgte auf informellem Weg. 

Eine Beschreibung der wesentlichen Schritte sowie eine Dokumentation der Ge­

nehmigungsunterlagen für den Vorstand waren in einem elektronischen Akt festge­

halten. Änderungen des Prüfplans waren durch den Vorstand nur genehmigungs­

pflichtig, wenn die Auswahl der zu prüfenden Unternehmen betroffen war. 

(3) Die erstmals im Jänner 2016 von der Abteilung 11/4 ermittelte Risikoklassifizie­

rung der einzelnen Versicherungsunternehmen konnte ablaufbedingt nicht in den 

Prüfplan 2016 einfließen. 

(1) Der RH hielt kritisch fest, dass Regelungen, unter welchen Voraussetzungen Fol­

low-up-Prüfungen durchzuführen sind, bzw. zur weiteren Vorgehensweise, wenn 

von der Abtei lung 11/2 vorgeschlagene FOllow-up-Prüfungen im Prüfplan keine Be­

rücksichtigung fanden, fehlten. 

Er empfahl, Vorgaben für die Durchführung von Follow-up-Prüfungen auszuarbei­

ten und diese in den Prüfplanungsprozess zu implementieren, um einen einheitli­

chen und durchgängigen Prozessablauf zu gewährleisten. 

(2) Der RH kritisierte, dass die Vorgaben zur Prüfplanung keine Abstimmung mit 

den im Rahmen einer integrierten Aufsicht für Vor-Ort-Prüfungen zuständigen Ab­

teilungen anderer Bereiche der FMA vorsahen. Eine Dokumentation der Abstim­

mung lag ebenfalls nicht vor. 

12 bspw. Bankenaufsicht (Bereich 1) oder Integrierte Aufsicht (Bereich IV) 
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Der RH empfah l, d ie  FMA-weiten Abstimmungsprozesse im Rahmen der Prüfpla­

nung in den Prozessvorgaben zu  ergänzen und im S inne der Nachvol lz iehba rkeit 

auch zu dokumentieren . 

(3) Der RH  hielt fest, dass d ie von der Abte i lung 1 1/4 im Jänner 2016 erstmals ermit­

telte Ris ikoklassifizierung im Prüfplan 2016 ablaufbedingt keine Berücksichtigung 

finden konnte. 

Der RH empfah l ,  in U msetzung eines risikobasierten Aufsichtsansatzes künftig d ie 

Ris ikoklassifizierung der Abte i lung 1 1/4 i n  d ie  Prüfp lanung einfl ießen zu lassen . 

(1) Laut Ste l l ungnahme der FMA werde d ie Empfeh lung, Vorgaben für d ie Du rch­

füh rung von Fol low-up-Prüfungen auszuarbeiten, aufgegriffen .  Fol low-up-Prü­

fungen würden zwar bereits aktuel l  im Prüfp lanungsprozess berücksichtigt, künftig 

würden aber auch Kriterien, wann e ine Fol low-up-Prüfung durchzuführen ist, im 

Rahmen der Überarbeitung des Prüfungshandbuchs k lar dokumentiert. 

(2) Weiters werde der bereits gelebte Abstimmungsprozess mit den anderen Berei­

chen im Sinne der Nachvol lz iehba rkeit in das Prüfungshandbuch aufgenommen 

und dokumentiert. 

(3) Es werde künftig in Umsetzung eines risikobasierten Aufsichtsansatzes d ie Risi­

koklassifizierung der Abte i lung 1 1/4 auch forma l is iert in die Prüfp lanung e infl ießen. 

Dies werde im Prüfungshandbuch festgeha lten und bei den Bereichs-P lanungs­

workshops fü r 2018 berücksichtigt werden.  

Methodischer Prüfansatz 

13.1 (1) Die FMA verfolgte seit der Organ isationsänderung im Jahr  2014 bei der P lanung 

von Vor-Ort-Prüfungen einen methodischen Ansatz, der erstma l ig bei der  Erstel­

l ung des Prüfplans 2015 zur Anwendung kam23 und h insichtl ich der Prüfinterva l le 

folgende Prüfhäufigkeiten vorsah :  

23 Davor wurden die Prüfungen risikoorientiert und thematisch von jeder Abteilung für ihr  Fachgebiet geplant 

und dann auf Bereichsebene abgestimmt. 
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Tabelle 8: Prüfintervalle des methodischen Prüfansatzes der FMA 

Unternehmen I Prüfintervalle 

Versicherungsunternehmen1 und Pensionskassen wenigstens alle fünf Jahre 

überbetriebliche Pensionskassen mit Veranlagungsvol umen über 
wenigstens alle drei Jahre 

500 Mio. EUR 

Versicherungsunternehmen mit hohem Risikopotenzial alle d rei  Jahre 

große österreichische Versicherungsgruppen Auswahl einer Versicherungsgruppe pro Jahr 

Finanzkonglomerate a l le d rei Jahre 

kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit nach gesonderter Risikoeinschätzung 

1 außer kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

13.2 

Quelle: FMA 

Die Durchführung von an lassbezogenen Prüfungen aus wesentl ichen Gründen, wie 

bspw. im Rahmen der Überprüfung i nterner Model le (zur  Ermitt lung von Solvenz­

kapita lanforderungen )  von Versicherungsunternehmen oder aufgrund sonstiger 

Vorkommn isse, d ie e ine zeitnahe Überprüfung notwendig machten, konnten e in  

Abweichen vom methodischen Prüfa nsatz nach sich ziehen.  

(2)  Die E inha ltung des methodischen Prüfansatzes hätte im Jahr 2015 19 Prüfun­

gen erfordert, wovon d ie FMA nur  elf durchführte. Gleichze itig fanden zehn  E in­

schauen im Rahmen der Genehmigung von internen Model len von Versicherungs­

unternehmen statt. Für das Jahr  2016 wären zehn  tourl iche Prüfungen notwendig 

gewesen, wovon d ie FMA bis November 2016 sechs du rchführte. 

Für das Jahr  2017 war d ie Aufnahme a l ler Prüfungen entsprechend dem method i­

schen Prüfansatz i n  den Prüfplan vorgesehen.  

Die Prozessvorgaben der FMA sahen für den Fa l l ,  dass d ie methodisch vorgesehe­

nen Prüfinterva l le  bei beaufsichtigten U nternehmen n icht e ingeha lten werden 

konnten, keinen verstärkten E insatz anderer Aufsichtsinstrumente, wie bspw. e ine 

vertiefte Ana lysetätigkeit, vor. Weiters war das Heranziehen von Personal anderer 

Abteilungen des Bereichs 1 1 im Rahmen e iner Jobrotation für die Durchführung von 

Vor-art-Prüfungen n icht zwingend vorgesehen (siehe auch TZ 7) .  

Der RH h ielt kritisch fest, dass im Jahr  2015 im Bereich 1 1, u .a .  aufgrund der Über­

prüfung i nterner Model le  bei Versicherungsunternehmen, nur  e lf Vor-art-Prüfun­

gen stattfanden, obwohl  19 Prüfungen zur E inha ltung des methodischen Prüfansat­

zes notwend ig gewesen wären .  Auch im Jahr  2016 kon nte der method ische 

Prüfansatz n icht eingehalten werden.  Weiters h ie lt der RH kritisch fest, dass die 

Prozessvorgaben bei N ichteinha ltung der methodischen Prüfinterva l le weder e inen 

verstärkten E insatz anderer Aufsichtsinstrumente noch das Heranziehen von Perso­

na l  anderer Abtei lungen zur Durchführung von Vor-art-Prüfungen vorsahen.  
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Analyseplan 

14.1 

Der RH empfah l  für den Fall, dass die methodisch vorgesehenen Prüfintervalle 

nicht eingehalten werden können, bei den betroffenen Unternehmen die Intensi­

vierung anderer Aufsichtsinstrumente, wie bspw. der Analysetätigkeit, vorzusehen. 

Der RH betonte in diesem Zusammenhang aber die Wichtigkeit des Instruments 

der Vor-Ort-Prüfung. 

Er empfah l, im Interesse einer effizienten Wahrnehmung der Aufsichtsfunktion, 

Personal anderer Abteilungen des Bereichs 1 1  im Zuge einer Jobrotation für die 

Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen heranzuziehen. 

(1) Laut Stellungnahme der FMA komme ein Abgehen von den vorgesehenen Prüf­

intervallen nur in Ausnahmefällen vor, und nicht in  allen Bereichen sei eine Intensi­

vierung anderer Aufsichtsinstrumente notwendig. Prozessvorgaben für den Einsatz 

anderer Aufsichtsinstrumente würden somit aus Sicht einer effizienten und risiko­

orientierten Vorgehensweise nicht als zielführend erachtet. Vielmehr sei eine ent­

sprechende Flexibilität erforderlich, damit unter Berücksichtigung der konkreten 

Situation des beaufsichtigten Unternehmens die jeweils geeignetsten Aufsichtsins­

trumente zum Einsatz kommen könnten. Darüber h i naus werde bei einer Abwei­

chung von den vorgesehenen Prüfintervallen stets dokumentiert, weshalb aus Risi­

kosicht ein Abgehen vertretbar sei. 

(2) Betreffend die Empfehlung, zur Einhaltung der methodisch vorgesehenen Prüf­

intervalle Personal anderer Abteilungen des Bereichs 11 im Zuge der Jobrotation für 

die Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen heranzuziehen, verwies die FMA auf 

ihre Stellungnahme zu TZ 7. 

(1)  Die FMA erstellte für das Geschäftsjahr 2016 erstmalig für jedes Versicherungs­

unternehmen einen Analyseplan. Darin waren die risikoorientiert geplanten Auf­

sichtsaktivitäten der Abteilung 1 1/4, wie bspw. Quartalsanalysen, Analysen zu aus­

gewählten Themen, Company Visits und Managementgespräche für das 

Geschäftsjahr 2016, enthalten." Die für den gleichen Zeitraum geplanten Vor-Ort­

Prüfungen waren im Prüfplan 2016 der Abteilung 11/3 dargestellt (siehe TZ 12). Ein 

abteilungsübergreifend erstellter Aufsichtsplan für jedes einzelne Versicherungsun­

ternehmen, der alle von der FMA für das Jahr 2016 geplanten Aufsichtstätigkeiten 

- sowohl Off-Site als auch On-Site-Aktivitäten (siehe TZ 5) - enthielt, lag für das 

Jahr 2016 nicht vor. 

24 Der Analyseplan war Bestandteil des sogenannten Masterakts - einer laufend geführten Übersicht in erster 

Linie über die durchgeführten Aufsichtsaktivitäten der Abteilung 11/4 mit Link zum jeweiligen elektronischen 

Akt. 
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14.2 

14.3 

(2) Die FMA erstel lte für Pensionskassen weder Ana lysepläne noch Aufsichtspläne. 

Diesbezügl iche gesetzl iche Vorgaben waren im PKG n icht enthalten .  Vor-Ort-Prü­

fungen bei Pensionskassen waren jedoch Bestandte i l  des von der Abte i lung 1 1/3 

erstel lten Prüfp lans (siehe TZ 12) .  

(1) Der RH h ie lt kritisch fest, dass de r  für das  Ka lenderjahr  2016 für jedes Versiche­

rungsunternehmen erstel lte Analyseplan nur  Aufsichtsaktivitäten der Abtei l ung 1 1/4 

u mfasste und dadurch keine umfassende Darste l l ung a l ler  geplanten Aufsichtsakti­

vitäten der FMA vorlag. 

Der RH empfah l, für jedes Geschäftsjahr  je Versicherungsunternehmen e inen risi­

koabhängigen Aufsichtsplan zu erstel len und darin al le geplanten Aufsichtsaktivitä­

ten im Rahmen der Versicherungsaufsicht zusammenzuführen . 

Er empfah l  weiters, den Status der U msetzung der Aufsichtspläne laufend aktuel l  

zu ha lten . 

(2) Der RH h ielt fest, dass die FMA im Rahmen der Pensionskassenaufsicht - u .a .  

mangels gesetzl icher Vorgaben - für d ie  e inzelnen Pensionskassen weder einen un­

ternehmensbezogenen Ana lysep lan noch e inen Aufsichtsplan über a l le  geplanten 

Aufsichtsaktivitäten der FMA erstel lte. 

Der RH empfah l, in An lehnung an die Prozesse der Versicherungsaufsicht, für jede 

Pensions kasse einen Aufsichtsplan über al le fü r das kommende Geschäftsjahr  ge­

planten Aufsichtsaktivitäten der FMA zu erstel len und d iesen l aufend zu aktua l isie­

ren . 

(1) Die FMA tei lte i n  ihrer Ste l lungnahme mit, dass e in r is ikobasierter Jahresprüf­

p lan bereits bestehe und auch e in risikobasierter Ana lysep lan erstel lt werde. 2017 

würden der Prüfplan und der Ana lyseplan verknüpft, um fü r das Jahr  2018 eine 

e inheit l iche Übersicht über a l le  Aufsichtsaktivitäten zu ermögl ichen. 

(2) Die FMA beabsichtige, ab  2018 derartige Aufsichtspläne s inngemäß auch für 

Pensionskassen zu erstel len und zu aktua l is ieren .  
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Ressou rcenei nsatz 

Personal 

15.1 (1) Der Vorstand der FMA harte in e inem Ste l lenp lan für das jewei ls nächste Ge­

schäftsjahr  d ie zu lässige Anzah l  der Mitarbeiterinnen und Mita rbeiter festzulegen 

und dem Aufsichtsrat zur Genehmigung vorzu legen .  

Die im Bereich 1 1  a ngesiede lte Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht gl ie­

derte sich i n  vier Fachabtei l ungen mit insgesamt 56,7 Vol lzeitäqu iva lenten (VZÄ) 

per 31. Dezember 2015. Die Aufnahme neuer Mitarbeiter innen und Mita rbeiter 

erfolgte in Zusammenarbeit zwischen der jewei l igen Fachabtei l ung, der Bereichs­

assistenz und der Abte i lung Personal  (Bereich V) .  Nach erfo lgter Stei lenausschrei­

bung, dem Screen ing von Bewerbungen sowie nach durchgeführten E rst- und 

Zweitrundengesprächen traf d ie Fachabte i lung gemeinsam mit der Bereichsleitung 

e ine Entscheidung über d ie Aufnahme neuer Mitarbeiterinnen und Mita rbe iter. 

Im  S inne des Versichertenschutzes harten d ie M itgl iedstaaten nach Art. 27 der 

Richtl in ie  Solvab i l ität 1 1  s icherzustel len, dass d ie Aufsichtsbehörden "über das e in­

schlägige Fachwissen sowie e inschlägige Kapazitäten und über das entsprechende 

Mandat" verfügen, um ihre Aufsichtspfl ichten erfü l len zu können .  I n  der FMA er­

folgte d ie Beurtei l ung aufgenommener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst 

zweimal  jäh rl ich du rch deren Führungskräfte und dann in Führungskonferenzen, 

bestehend aus Vorstand, Bereichsleitungen und Abte i lungsleitungen .  

(2 )  Von den  56,7 VZÄ im Bereich 1 1  waren 51,1 VZÄ mit  der Wahrnehmung der Auf­

gaben der Versicherungsaufsicht und 5,6 VZÄ mit jenen der Pensionskassenaufsicht 

betraut. Der Persona lstand im Bereich 1 1  entwickelte sich im überprüften Zeitraum 

wie  in  nachstehender Tabel le dargeste l lt :  

Tabelle 9 :  Entwicklung des Personalstands i m  Bereich 11 

I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Veränderung 

2011 bis 2015 

in VZÄ in % 

VZÄ Versicherungsaufsicht 
46,4 46,0 52,3 52,5 51,1 10 

per 31. Dezember 

VZÄ Pensionskassenaufsicht 
per 31. Dezember 

7, 1 7,4 7,8 5,6 5,6 -21 

vZÄ im Bereich 1 1  per 31. Dezember 53,5 53,4 60,1 58,1 56,7 6 

bewill igter Planstel lenstand im Bereich 11 59,0 59,0 60,0 60,0 59,0 0 

unbesetzte Planstellen per 31. Dezember 5,5 5,6 - 1,9 2,3 -58 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: FMA 
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Abteilungs- I kurzbezeichnung 

Abteilung 1 1/1 

Abtei lung 1 1/2 

Abtei lung 11/3 

Abtei lung 1 1/4 

Die FMA erhöhte den Persona lstand im Bereich 1 1  im überprüften Zeitraum 2011 

bis 2015 von 53,5 VZÄ u m  3,2 VZÄ auf 56,7 VZÄ. Die Anzahl der Planstel len bl ieb 

- nach einer zwischenzeitl ichen Erhöhung 2013 und 2014 auf 60 VZÄ - mit 59 VZÄ 

unverändert. Per 3 1. Dezember  2013 waren a l le  Planste l len besetzt, während in  

den übrigen Jahren des überprüften Zeitraums b is  zu 5,6 VZÄ vakant bl ieben. Die 

Anzahl der mit Aufgaben der Versicherungsaufsicht betrauten VZÄ stieg u m  10 %, 

während d ie  Anzah l  der VZÄ in  der Pensionskassenaufsicht u m  21 % sank. 

Die folgende Tabel le gibt e inen Ü berbl ick über d ie  Abte i lungszute i lung der VZÄ im 

Bereich 1 1  per  31. Dezember  2015 getrennt nach  Versicherungs- und Pensionskas­

senaufsicht: 

Tabelle 10: vZÄ pro Abteilung im Bereich 11 per 31. Dezember 2015 

Abteilungsbezeichnung I Versicherungs- I Pensions-

aufsicht kassenaufsicht 

in VZÄ 

Querschnittsthemen und Informationsmanagement der 
9,8 1,0 

Versicherungsaufsicht und Pensionskassenaufsicht 

behörd l iche Aufsicht über Versicherungsunternehmen 
1 1,4 1,1 

und Pensionskassen 

Vor-Ort-Prüfung und interne Modelle von Versicherungs-
1 1,8 1,9 

u nternehmen und Pensionskassen 

Analyse und Statistik von Versicherungsunternehmen und 
18,1 1,6 

Pensionskassen 

Summe der VZÄ im Bereich 11 51,1 5,6 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: FMA 

(3) Die Personalaufwendungen für d ie  Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 

entwickelten sich im überprüften Zeitraum wie folgt: 

Tabelle 11: Entwicklung der Personalaufwendungen für die Versicherungs- und Pensionskas­

senaufsicht im Zeitraum 2011 bis 2015 

I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Veränderung 

2011 bis 2015 

in M io. E U R  in % 

Personalaufwendungen Versicherungs-
5,67 6,07 6,56 7,34 7,81 38 

aufsicht 

Personalaufwendungen Pensions-
0,91 1,01 1,01 0,83 0,83 -9 

kassenaufsicht 

Personalaufwendungen gesamt 6,58 7,08 7,57 8,17 8,64 31 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: FMA 
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15.2 

15.3 

15.4 

In den Jahren 2011 bis 2015 erhöhte d ie FMA die Persona laufwendungen für d ie 

Versicherungsaufsicht von 5,67 Mio. EUR u m  38 % auf 7,81 Mio. EUR und jene fü r 

d ie Pensionskassenaufsicht sanken von rd . 910.000 EUR um 9 % auf rd . 830.000 EUR .  

I nsgesamt stiegen d ie  Persona laufwendungen von 6,58 Mio.  EUR  u m  31 % auf 

8,64 Mio.  EUR. 

Der RH hielt fest, dass die FMA die Personalaufwendungen für die Versicherungs- und 

Pensionskassenaufsicht im Zeitraum 2011 bis 2015 von 6,58 Mio. EUR um 31 % auf 

8,64 Mio. EUR erhöhte, während sich die Anzahl  der vZÄ im überprüften Zeitraum ge­

ringfügig von 53,S vZÄ um 3,2 vZÄ auf 56,7 vZÄ änderte. Ferner wies er darauf hin, 

dass die FMA in den Jahren 2011 und 2012 n icht a l le Planstel len im Bereich " besetzt 

hatte und somit bis zu 5,6 vZÄ (per 31. Dezember 2012) vakant blieben. Mit Ende 2015 

waren 2,3 vZÄ der genehmigten 59 vZÄ unbesetzt. 

Der RH empfah l  daher, das genehmigte Kontingent an Planstel len zu eva lu ieren und 

gegebenenfa l l s  weiter anzupassen. 

I n  ihrer Stel lungnahme wies die FMA darauf hin, dass eine jährl iche Evaluierung der 

personellen Ressourcen der FMA im Zuge der Ressourcenplanung stattfinden würde. 

Differenzen zwischen 5011- und Ist-Stand im Persona l  resu ltierten aus Kündigungen 

und Pensionierungen, aber bspw. auch aus Elternkarenzen und seien stichtagsabhän­

gig; so stünde etwa zum 31. März 2017 einem Sol l  von 59,00 vZÄ ein Ist von 58,06 vZÄ 

gegenüber. Weiters wies die FMA darauf h in, bestrebt zu sein, höchstqua lifizierte Be­

werberinnen und Bewerber auszuwählen.  Auch daraus könne sich eine vorüberge­

hende Nichtbesetzung von Planstellen ergeben. Die FMA habe mittlerweile reagiert, 

um das Personalmanagement weiter zu optimieren, und die jüngst eingeführte Stel len­

planflexibil isierung würde noch weiter dazu beitragen, die genehmigten Planstel len 

möglichst vollständig auszuschöpfen.  

Zu dem vom RH dargeste l lten Vergleich des Anstiegs der Personalaufwendungen 

mit der Steigerung der VZÄ im Bereich " für den Zeitraum 2011 bis 2015 hie lt die 

FMA fest, dass h ie rbei auch d ie Zunahme der Produktivstunden der Mitarbeiterin­

nen und Mitarbeiter im Bereich " und die Steigerung der für die Versicherungs­

und Pensionskassenaufsicht von anderen Bereichen der FMA erbrachten Le istun­

gen zu berücksichtigen seien .  

Der RH entgegnete d e r  FMA, dass er die Empfeh lung "das Kontingent d e r  P lanste l­

len zu eva lu ieren" in  Anbetracht der im überprüften Zeitraum unbesetzten Plan­

ste l len von bis zu 5,6 VZÄ (per 31. Dezember 2012) aussprach.  Vor dem H i nter­

grund eines sparsamen Ressourceneinsatzes h ielt er daher seine Empfeh lung 

aufrecht. Er begrüßte jedoch d ie Bemühungen der FMA, das Persona lmanagement 

mit der jüngst e ingeführten Stel lenplanflexibi lisierung sowie m it der jährl ichen Eva­

lu ierung der P lanstel len in a l len  Bereichen zu optim ieren .  
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Entwicklung des Personaleinsatzes 

16 (1) Für d ie  Versicherungs- und  Pensionskassenaufsicht hatte d ie  FMA gemäß 

§ 19 F inanzmarktaufsichtsbehördengesetz ( FMABG) jewei ls e inen eigenen Rech­

nungskreis zu bi lden und für die weitestmögliche d i rekte Zuordnung der Aufsichts­

kosten zu d iesen Rechnungskreisen Vorsorge zu treffen .  Die FMA kam d ieser ge­

setzl ichen Rege lung nach, indem sie d ie erbrachten Leistungen bzw. Tätigkeiten 

dem entsprechenden Rechnungskreis zuordnete und d ies als Basis fü r die Kosten­

vertei lung heranzog. Das Personal der FMA wies mithi lfe eines Zeit- und Leistungs­

erfassungssystems seine elektron isch erfasste effektive Arbe itszeit bestimmten 

Tätigkeiten bzw. Leistungen zu, d ie in einem standardisierten Produktkata log e inem 

gesetzl ich festgelegten Rechnungs- bzw. Subrechnungskreis zugeordnet waren .  D ie 

Auswertungen der Zeit- und Leistungserfassung, insbesondere d ie Qua rta ls- und 

Jahresana lysen, stel lten neben der Basis für  d ie verursachergerechte Kostenumlage 

auch ein Steuerungs- und Führungsinstrument dar. 

(2) Die den Rechnungskre isen Versicherungsaufsicht und Pensionskassenaufsicht 

zugeordneten Stunden der gesamten FMA (Personalei nsatz) entwickelten sich im 

überprüften Zeitraum wie in folgender Tabel le dargestel lt :  

Tabelle 12: Entwicklung des Personaleinsatzes für die Versicherungs- und Pensionskassen­

aufsicht im Zeitraum 2011 bis 2015 

Personaleinsatz I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Veränderung 

2011 bis 2015 

in Stunden1 in % 

Versicherungsaufsicht 94.183 96.811 105.622 111 .495 116.303 23 

Pensionskassenaufsicht 14.925 15.463 15.054 1 1 .447 11.608 -22 

Summe 109.108 112.274 120.676 122.942 127.911 17 

1 Anzahl der dem Rechnungskreis Versicherungsaufsicht bzw. dem Rechnungskreis Pensionskassenaufsicht zugeordneten Stunden der 

gesamten FMA (nach Umlage der nicht direkt zugeordneten Stunden) 

Quelle: FMA 

Der Personale insatz für die Versicherungsaufsicht stieg von 2011 bis 2015 um 23 % 

an,  während jener für d ie Pensionskassenaufsicht im selben Zeitraum um 22 % zu­

rückging. I nsgesamt erhöhte sich der Persona le insatz für d ie Versicherungs- und 

Pensionskassenaufsicht im überprüften Zeitrau m  um 17 % auf 127.911 Stunden.  
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Operativer Personaleinsatz - Versicherungsaufsicht 

17 (1 )  Von dem im Jahr  2015 dem Rechnungskreis Versicherungsaufsicht d i rekt zuge­

ordneten Personale insatz in Stunden entfielen 73 % auf operative Aufsichtstätigkei­

ten und 27 % auf admin istrative und strategische Tätigkeiten :  

Tabelle 13: Verteilung des direkt zugeordneten Personaleinsatzes der Versicherungsaufsicht im 

Jahr 2015 

Personalressourcen der Versicherungsaufsicht I . S d I in % an Gesamt-
In tun en 

ressourcen 

operative Aufsichtstätigkeiten 76.425 73 

davon 

Analysetätigkeiten 20.916 20 

behärdliche Aufsicht 16.784 16 

Vor-Ort-Prüfungen' 16.578 16 

Aufsichtsentwicklung und Legistik 15.616 15 

sonstige Aufsichtstätigkeiten (z. B. externe Kommunikation, Bekämpfung von Geld-

wäscherei und Terrorismusfinanzierung oder etwa Bearbeitung von Anfrogen bzw. 6.531 6 

Beschwerden) 

strategische u n d  administrative Tätigkeiten 28.568 27 

Summe 104.993 100 

, Darin waren Vor-Ort-Prüfungen, Einschauen und andere On-Site-Aktivitäten enthalten. 

Quelle: FMA 

(2) Die FMA setzte in der  Versicherungsaufsicht neben der Wahrnehmung ih rer 

behörd l ichen Aufgaben und Befugn isse2s einen Tei l  ihrer Ressourcen für d ie Prü­

fung von internen Model len e in, um auch den Anforderungen der E IOPA-Leit l in ie 

zum Vorantragsverfahren fü r i nterne Model le zu entsprechen.  I nsgesamt sanken 

jedoch d ie fü r Vor-Ort-Prüfungen ei ngesetzten Persona l ressourcen im überprüf­

ten Zeitraum, wäh rend jene für Ana lyse, Aufsichtsentwicklung, Legistik sowie be­

hörd l iche Aufsicht im sei ben Zeitrau m  stiegen .  Diese Entwicklung ist in nachfolgen­

der Abbi ldung dargestel lt :  

25 gemäß § 2 Abs. 2 FMABG 
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Abbildung 2:  Entwicklung des direkt zugeordneten Personaleinsatzes für operative Aufsichts­

tätigkeiten der Versicherungsaufsicht zwischen 2011 und 2015 

Prüfung Interne Modelle und Standardformel -13 % 

sonstige (On-Site)Aufsichtstätigkeiten -10 % 

Vor-Ort-Prüfungen -7 % 

Analyse 

Aufsichtsentwicklung und Legistik 

behördliche Aufsicht 

-50 % 

62 % 

...................... 11 173 % 

0 %  50 % 100 % 150 % 200 % 

Quelle: FMA 

Der Personale i nsatz für die Prüfung i nterner Model le und der Standardformel (zur 

Ermitt lung von Solvenzkap ita lanforderungen) war im Jahr  2015 n iedriger a ls  in  den 

Vorjahren und lag um 13 % unter dem Vergleichswert des Jahres 2011 .  Die größten 

Veränderu ngen fanden jedoch aufgrund der E inführung von Solvabi l ität 11 im Be­

reich der Aufsichtsentwickl ung und Legistik sowie der behörd l ichen Aufsicht in den 

Jahren 2014 und 2015 statt. D ies war i nsbesondere a uf den vermehrten Perso­

na leinsatz für d ie Organ isationsentwicklung, d ie  Erlassung von Verordnungen, d ie 

Überprüfung versicherungsmathematischer Grundlagen, d ie Bewi l l igungen nach 

VAG sowie d ie  Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Eigenmittelerfordernis 

zurückzuführen .  

Operativer Personaleinsatz - Pensionskassenaufsicht 

18.1 I m  überprüften Zeitrau m  reduzierte d ie  FMA den d i rekt zugeordneten Persona le in­

satz i nnerha lb des Bereichs 1 1  fü r d ie  Pensionskassenaufsicht von i nsgesamt 

12 .493 Stunden um 16 % auf 10.480 Stunden .  Der Antei l  der operativen Aufsichts­

tätigkeit inkl .  externer Kommunikation sank dabei um 8 %. Die dem Rechnungskreis 

Pensionskassenaufsicht d i rekt zugeordneten Ressourcen entfie len im Jahr  2015 zu 

78 % a uf operative Aufsichtstätigkeiten und zu 22 % auf admin istrative und strate­

gische Tätigkeiten, wie in Tabel le 14 dargeste l lt :  
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Tabelle 14: Verteilung des direkt zugeordneten Personaleinsatzes der Pensionskassenaufsicht 

im Jahr 2015 

Aufsichtstätigkeiten im Rechnungskreis Pensionskassenaufsicht I Stunden im I Anteil in % an Gesamt-

Jahr 2015 ressourcen 

operative Aufsichtstätigkeiten 8.2 13 78 

davon 

Analyse 2.010 19 

behördliche Aufsicht 1.871 18 

Vor-Ort-Prüfungen1 3.016 29 

Aufsichtsentwicklung und Legistik 869 8 

sonstige Aufsichtstätigkeiten (l. B. externe Kommunikation, Bearbeitung 
449 4 

von Anfragen) 

administrative und strategische Tätigkeiten 2.267 22 

Summe 10.480 100 

1 Darin waren Vor-Ort-Prüfungen, Einschauen und andere On-Site-Aktivitäten enthalten. 

Quelle: FMA 

Der höchste Anteil des Personaleinsatzes entfiel auf operative Aufsichtstätigkeiten 

im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen (29 %), der Ana lyse (19 %) sowie der behörd l i­

chen Aufsicht (18 %). I nsgesamt entwickelten sich die fü r operative Aufsichtstätig­

keiten eingesetzten Persona l ressourcen im überprüften Zeitraum wie folgt :  

Abbildung 3:  Entwicklung des direkt zugeordneten Personaleinsatzes für operative Aufsichts­

tätigkeiten der Pensionskassenaufsicht zwischen 2011 und 2015 

sonstige Aufsichtstätigkeiten 

Analyse 

Aufsichtsentwicklung und Legistik 

behördliche Aufsicht 

Vor-Ort-Prüfungen 

-100 % -50 % 0 %  50 % 

141 % 

100 % 150 % 200 % 

Quelle: FMA 
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18.2 

Kosten 

19.1 

Die für Ana lysetätigkeiten, behörd l iche Aufsicht, Aufsichtsentwick lung und Legistik 

sowie sonstige Aufsichtstätigkeiten im Rahmen der Pensionskassenaufsicht ei nge­

setzten Persona l ressourcen sanken um bis zu 55 % gegenüber dem Vergleichswert 

aus  dem Jahr  2011, wäh rend der Ressourceneinsatz für Vor-Ort-Prüfungen um 

141 % stieg. 

Der RH h ie lt fest, dass d ie  FMA aufgrund ih rer besch rän kten Kapazitäten sowie 

zusätz l icher Anforderungen im Zuge der U msetzung von Solvab i l ität 1 1 eine Res­

sourcenversch iebung von der Pensionskassenaufsicht h i n  zur  Versicherungsauf­

sicht vol l zog (siehe TZ 16) .  Sie reduzierte d ie Anzah l  der mit Aufgaben der Pensions­

kassenaufsicht befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 7, 1 VZÄ um 21 % 

auf 5,6 VZÄ und setzte d iese in erster Lin ie  für Vor-Ort-Prüfungen e in, während 

der Personale insatz für sonstige Aufsichtstätigke iten, Ana lyse, Aufsichtsentwick­

lung sowie behörd l iche Aufsicht sank (siehe auch TZ 15) .  

Gemäß § 19 Abs. 4 FMABG waren der FMA die Kosten der Versicherungs- und Pen­

sionskassenaufsicht durch die von ihr beaufsichtigten U nternehmen zu ersetzen .  

Laut den Erläuterungen zum FMABG war d ies u .a .  "aus Erwägungen der Verursa­

chergerechtigkeit" sachl ich gerechtfertigt. Zur Ermitt lung der Kosten war die FMA 

verpfl ichtet, fü r d ie von ihr beaufsichtigten Bereiche Bankenaufsicht, Versiche­

rungsaufsicht, Wertpapieraufsicht und Pensionskassenaufsicht jewei ls einen Rech­

nungskreis zu b i lden.  

Die Aufsichtskosten, d ie s ich i nsbesondere aus Persona l- und Sachaufwand, Ab­

schre ibungen und sonstigen Aufwendungen zusammensetzten, waren dem ent­

sprechenden Rechnungskreis möglichst d i rekt zuzuordnen .  Dies basierte auf dem 

Zeit- und Leistungserfassungssystem, mit dem al le Mitarbeiterinnen und Mitarbei­

ter die e lektronisch erfasste effektive Arbeitszeit einer Tätigkeit bzw. Leistung zu­

ordneten, welche jeweils einem Rechnungskreis zugeordnet war. 

Die erfassten Daten bi ldeten d ie Grund lage für d ie prozentuel le Auftei lung des Per­

sonalaufwands auf die Rechnungskreise sowie für die Ermitt lung e iner Verhä ltnis­

zah l, d ie als Berechnungsgrund lage für die Verte i lung der n icht d i rekt zuordenba­

ren Kosten und Erträge (z .B .  Absch re ibungen, Ante i l  des Bundes) d iente. 

Von den Aufsichtskosten der FMA waren der vom Bund pro Geschäftsjahr  geleis­

tete Beitrag von 3,5 Mio. EUR26 (ab 2016 4,0 Mio. EUR)  sowie Erträge, die der FMA 

in  Form bestimmter Gebühren und Aufsichtsleistungen zuflossen, abzuziehen. Der 

verbleibende Differenzbetrag war entsprechend der Verhältn iszah l  auf die vier 

26 gemäß § 19 Abs. 4 FMABG 
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Rechnungskreise der FMA aufzuteilen. Die sich hieraus je Rechnungskreis ergeben­

den Beträge stellten nach Abzug von Bewilligungsgebühren" jene Kosten dar, die 

von den kostenpflichtigen Beaufsichtigten der FMA zu ersetzen waren. Die von der 

FMA verrechneten Kosten für die Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht sind 

in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 15: Weiterverrechnete Kosten der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht 

I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Veranderung 

2011 bis 2015 

in Mio. EUR in % 

Kosten der Versicherungsaufsicht 7,70 8,48 8,44 9,76 10,3S 34 

Kosten der Pensionskassenaufsicht 1,10 1,21 1,20 0,99 1,01 -8 

Gesamtkosten der Versicherungs-
8,80 9,69 9,64 10,75 11,36 29 

und Pensionskassenaufsicht 

Rundungsdifferenzen möglich 

19.2 

Quelle: FMA 

Da die Aufsichtskosten maßgeblich von den Personalkosten bestimmt waren, be­

einflusste einerseits der Anstieg des Personaleinsatzes in der Versicherungsaufsicht 

um 23 % und andererseits der Rückgang des Personaleinsatzes in der Pensionskas­

senaufsicht um 22 % (siehe T2 15, TZ 16) die Kostenentwicklung der Jahre 2011 

bis 2015. So stiegen die von den beaufsichtigten Versicherungsunternehmen zu 

ersetzenden Kosten im gleichen Zeitraum von 7,70 Mio. EUR auf 10,35 Mio. EUR 

an, während die von den beaufsichtigten Pensionskassen zu ersetzenden Kosten 

von 1,10 Mio. EUR auf 1,01 Mio. EUR sanken. 

Kosten der Versicherungsaufsicht 

20 Die Gesamtkosten der Versicherungsaufsicht bestanden aus den in der FMA ange­

fallenen Kosten sowie aus den in der GeNB aus der Begutachtung von Risikomodel­

len in Versicherungen erwachsenden direkten Kosten. Die FMA hatte der GeNB die 

d i rekten Kosten der Begutachtung zu erstatten. Diese Kosten ordnete die FMA dem 

Rechnungskreis Versicherungsaufsicht zu und verrechnete sie an die beaufsichtig­

ten Unternehmen weiter. Der für die GeNB gesetzlich vorgesehene maximale Kos­

tenersatz war mit 500.000 EUR begrenzt. 

Die Bemessungsgrundlage für die Höhe der durch die Versicherungsunternehmen 

zu ersetzenden Aufsichtskosten waren die verrechneten Prämien des gesamten 

aufgrund der Konzession betriebenen Geschäfts." Bei Unternehmen, die keine Prä-

21 gemäß § 19 Abs. 10 FMABG 

l8 gemäß § 271 VAG 2016 

III-440 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 47 von 61

www.parlament.gv.at



Bericht des Rechnungshofes R 
H Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht der FMA 

mien verrechneten, hatte d ie FMA eine Pauschale festzusetzen, die in  e iner ange­

messenen Relation zu den erwarteten Aufsichtskosten steht. Der Kostensatz durfte 

jedoch 0,8 %0 der Bemessungsgrund lage nicht übersteigen .  

Die nachstehende Tabel le gibt e inen Überbl ick über d ie Ermitt lung der im Zeit­

raum 2011 bis 2015 verrechneten Kosten :  

Tabelle 16: Rechnungskreis Versicherungsaufsicht der FMA 

I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Veränderung 

2011 bis 2015 

in  M io.  E U R  i n % 

direkt zuordenbare Kosten 6,83 7,52 7,63 9,02 9,58 40 

davon 

Kostenersatz an die GeNB 0,24 0,41 0,00 0,1 7  0,23 -4 

nicht direkt zuordenbare Kosten 1,58 1,69 1,71 1,49 1,45 -8 

Rücklage gemäß § 20 FMABG' 0,05 0,06 0,03 0,03 0,05 ° 

Summe Kosten 8,46 9,27 9,37 10,54 11,08 31 

B u ndesbeitrag 0,66 0,68 0,65 0,66 0,63 -5 

Gebührenerträge 0,03 0,04 0,03 0,05 0,08 167 

sonstige Erträge 0,07 0,07 0,25 0,07 0,02 -71 

Summe Erträge 0,76 0,79 0,93 0,78 0,73 -4 

Weiterverrechnung an beaufsichtigte 
7,70 8,48 8,44 9,76 10,35 34 

Versicherungsunternehmen 

Rundungsdifferenzen möglich 

, Die FMA war berechtigt, nach § 20 FMABG eine Rücklage für unvorhergesehene Belastungen zu bilden. 

Quelle: FMA 

Im überprüften Zeitraum stiegen die weiterverrechneten Kosten der Versiche­

rungsaufsicht von 7,70 Mio. EUR  um 34 % auf 10,35 Mio. EUR. Die OeN B  war ge­

mäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 berechtigt, die aus der Begutachtung von Ris ikomodel­

len in Versicherungen erwachsenden d i rekten Kosten an  die FMA zu verrechnen.  

Im Jahr  2013 füh rte d ie  OeN B keine gutacht l ichen Äußerungen gemäß 

§ 129 1  Abs. 1 VAG 1978 du rch und verrechnete demnach in  d iesem Jahr  keine Kos­

ten an d ie FMA. Die Summe der E rträge, bestehend aus dem Bundesbeitrag, den 

Gebührenerträgen und den sonstigen Erträgen, lag in  den Jahren 2011 b is  2015 

zwischen 730.000 EUR und 930.000 EUR.  

Die FMA verrechnete folgl ich d ie Gesamtkosten der Versicherungsaufsicht ink l .  des 

Kostenersatzes an  d ie OeN B  und abzügl ich der Erträge sowie des Bundesanteils an 

rd . 90 beaufsichtigte Versicherungsunternehmen weiter. 
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Kosten der Pensionskassenaufsicht 

21 Die Kosten der Pensionskassenaufsicht bestanden aus  den in der FMA angefa l lenen 

Kosten abzüglich der  Erträge sowie des Bundesbe itrags. Die folgende Tabel le bietet 

e inen Überbl ick über d ie Erm ittlung der an  kostenpfl i chtige Pensionskassen ver­

rechneten Kosten :  

Tabelle 17: Rechnungskreis Pensionskassenaufsicht der FMA 

I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I Veränderung 

2011 bis 2015 

in Mio. E U R  in % 

direkt zuordenbare Kosten 0,97 1,08 1,08 0,93 0,94 -3 

nicht d irekt zuordenbare Kosten 0,23 0,24 0,24 0, 15 0,14 -39 

Rücklage gemäß § 20 FMABG1 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 -

Summe Kosten 1,21 1,33 1,32 1,08 1,08 -11 

Bundesbeitrag 0,09 0,10 0,09 0,07 0,06 -33 

Gebührenerträge 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 ° 

sonstige Erträge 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -

Summe Erträge 0,11 0,12 0,12 0,09 0,07 -36 

Weiterverrechnung an beaufsichtigte 
1,10 1,21 1,20 0,99 1,01 -8 

Pensionskassen 

Rundungsdifferenzen möglich 

1 Die FMA war berechtigt, nach § 20 FMABG eine Rücklage für unvorhergesehene Belastungen zu bilden. 

Quelle: FMA 

Die von den beaufsichtigten Pensionskassen zu ersetzenden Kosten sanken in den 

Jahren 2011 b is  2015 von 1,10 Mio. EUR um 8 % auf 1,01 Mio.  EUR.  Nach der Auf­

tei lung des Bundesantei ls i n  Anwendung der Verhältniszahl  auf die vier Rechnungs­

kreise lag der  Ante i l  des Bundes fü r d ie Pensionskassenaufsicht zwischen rd . 

60.000 EUR  und rd . 100.000 EUR .  

Einzelfeststellungen 

Interne Modelle von Versicherungsunternehmen 

22.1 ( 1 )  Die FMA hatte gemäß VAG 2016 über e inen Antrag e ines Versicherungsunter­

nehmens auf Genehmigung eines i nternen Model ls b innen sechs Monaten nach 

dessen E ingang zu entscheiden .29 Weiters hatte d ie FMA vor der Genehmigung von 

i nternen oder pa rtie l len internen Model len e ine gutachterl iche Äußerung der 

2. § 182 Abs. 4 VAG 2016 
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OeN B  e inzuholen, wenn  d iese Model le das Marktris ikomoduPO oder Te i le des 

Marktrisikomoduls u mfassten.31 

Plante ein Versicherungsunternehmen die Implementierung eines internen Modells 

oder eines partiellen internen Model ls, so führte die Abtei lung 1 1/3 vor der AntragsteI­

lung des Versicherungsunternehmens - entsprechend den Leitl in ien der EIOPN2 - eine 

Überprüfung des betroffenen Risikomodells durch (Pre-Appl ication). Diese Überprü­

fung erfolgte im Rahmen einer Einschau; die FMA erstel lte einen internen Einschaube­

richt und tei lte dem Versicherungsunternehmen die Empfehlungen zur Beseitigung al l­

fäl l iger Mängel schriftl ich (mittels Briefes) mit. Nach Beseitigung der Mängel konnte das 

Versicherungsunternehmen einen Antrag auf Genehmigung (Application) des internen 

Model ls stel len. Die Abtei lung 1 1/3 führte abermals eine E inschau durch und leitete die 

Ergebnisse der für die Genehmigung interner Model le zuständigen Abtei lung weiter. 

War d ieses i nterne Model l  zu e inem späteren Zeitpunkt Gegenstand einer Über­

prüfung der Abte i lung 1 1/333, war nicht ausgesch lossen, dass daran d ieselben Perso­

nen der Abtei lung 1 1/3 te i lnahmen, die bei der Pre-Appl ication- oder in der Geneh­

migungsphase involviert waren .  

(2)  Mehr a ls  d ie  Hä lfte (51 %) des im Jahr  2015 dem Rechnungskreis Versicherungs­

aufsicht d i rekt zugeordneten Personalei nsatzes für Prüftätigkeiten entfiel auf d ie 

Prüfung der i nternen Model le (E inschauen) .  Die rest l ichen 49 % vertei lten s ich auf 

Tätigkeiten im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen (41 %) und andere Vor-Ort-Aktivi­

täten (8 %), wie etwa die Beaufsichtigung kleiner Versicherungsvere ine auf Gegen­

seitigkeit sowie Company Visits und Managementgespräche. Im Jahr  2015 führte 

d ie FMA sechs E inschauen im Rahmen der Pre-Application-Phase und vier E in­

schauen im Rahmen der Genehmigung i nterner Model le bei  zwei Versicherungs­

gruppen durch.  Dabei waren zumindest fünf vZÄ (von 11,8 vZÄ der Abte i lung 1 1/3) 

ei ngesetzt. 34 

30 Gemäß § 5 Abs. 39 VAG 2016 bezeichnet der Ausdruck Marktrisiko das Risiko eines Verlustes oder einer 

nachteil igen Veränderung der Finanzlage, das sich direkt oder indirekt aus Schwankungen in der Höhe und 

in der Volati l ität der Marktpreise für die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzinstrumente ergibt. 

31 § 182 Abs. 5 VAG 2016 

32 Leitlinie zum Vorantragsverfahren für interne Modelle der EIOPA 

33 in Form einer Einschau oder Vor-ürt-Prüfung 

34 Nach Berücksichtigung der Anzahl der Mitarbeiter, die für Vor-Ort-Prüfungen bei Versicherungsunterneh­

men zuständig waren (11,8 vZÄ in  der Abteilung 1 1/3 per 31. Dezember 2015), und der statistischen jährl i­

chen leistungsstunden (1.680 Stunden pro Mitarbeiter und Jahr) waren zumindest 5,0 vZÄ für die Überprü­

fung interner Modelle eingesetzt. 
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22.2 

(3 )  Im Rahmen der Prüfung interner Modelle führte die FMA im Jahr  2015 zehn  

Einschauen bei zwei Versicherungsgruppen durch und genehmigte e i n  partie l les 

i nternes Model l .  Der daraus resultierende Persona l- und Sachaufwand, d ie Ab­

schre ibungen und sonstige Aufwendungen flossen in die Gesamtkosten der Versi­

cherungsaufsicht e in  und wurden, den rechtl ichen Bestimmungen entsprechend, 

auf a l le  beaufsichtigten Versicherungsunternehmen aufgete i lt. 

Für die Prüfung i nterner Modelle ergaben sich antei l ige Kosten in  Höhe von rd . 

1 M io. EU R.35 Die Kostenaufte i lung orientierte sich an  den verrechneten Prämien 

des gesamten, aufgrund der Konzession betriebenen Geschäfts. E ine d i rekte Ver­

rechnung des zusätzl ich entstandenen Aufwands fü r d ie  Prüfung interner Model le 

war gesetzl ich n icht vorgesehen. 

Der RH h ielt fest, dass die FMA in  der Versicherungsaufsicht im Jahr 2015 einen 

Antei l  von 51 % der für Prüftätigkeit e ingesetzten Personal ressourcen für die Prü­

fung von i nternen Model len aufwandte, um auch den Anforderungen der E IOPA­

Leitl in ie  zum Vorantragsverfahren für interne Model le zu entsprechen. Er  h ielt wei­

ters fest, dass der Persona leinsatz der FMA im überprüften Zeitraum für die Prüfung 

interner Model le höher war als jener für tourl iche bzw. risikobasierte Vor-Ort-Prü­

fungen.  Er  wies kritisch auf das Risiko h in, dass Prüferi nnen und Prüfer, die im Rah­

men der Pre-Appl ication und des Genehmigungsverfahrens der i nternen Model le 

betei l igt waren, bei künftigen Überprüfungen dieser Model le ebenfa l l s  m itarbei­

ten .  

Der  RH wies kritisch darauf h in ,  dass i n  der  FMA keine Regel ungen vorlagen, d ie  

- zur  Vermeidung e iner  Se lbstprüfung oder auch nu r  des  Anscheins e iner  Sel bst­

prüfung - sicherste l lten, dass e ine Te i lnahme von bereits in der Pre-Appl ication­

oder Genehm igungsphase involvierten Personen an  späteren Überprüfungen inter­

ner  Model le von Versicherungsunternehmen oder Vers icherungsgruppen 

unterbl ieb. 

Der RH  empfah l ,  Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind (den Ansche in  von) 

Sel bstprüfungen im Zusa mmenhang mit internen Model len auszusch l ießen .  

Diesbezüglich empfah l  der RH, im E i nzelfa l l  zu entscheiden, i n  welcher I ntensität 

(z .B .  Austausch a l ler  oder e inzelner Personen) d iese Maßnahmen erforderl ich sind, 

und die Entscheidungsgründe in  H inbl ick auf e ine mögliche Befangenheit zu doku­

mentieren .  Durch Rotation des Prüfpersonals kann aus der Sicht des RH das Ris iko 

von Selbstprüfungen reduziert werden . 

3S Auf Basis der d i rekt zuordenbaren Kosten sowie des Kostenersatzes an die OeNB und bei Berücksichtigung 

des Personaleinsatzes (8.360 Stunden oder 51 % des Personaleinsatzes für Vor-art-Prüfungen bzw. 8 % der 

Gesamtressourcen) ergaben sich anteilige Kosten für die Prüfung interner Modelle in  der Höhe von rd. 

1 M io. EUR. 
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22.3 

Der RH hob weiters hervor, dass d ie  FMA im Jahr  2015 8 % der dem Rechnungs­

kreis Versicherungsaufsicht d i rekt zugeordneten Persona lressourcen ausschl ießl ich 

für d ie Prüfung der internen Model le einsetzte. Sie füh rte zehn  E inschauen bei zwei 

Versicherungsgruppen durch und  genehmigte e in  partiel les internes Model l .  D ie 

daraus resu ltierenden Kosten flossen in  d ie Gesamtkosten der Versicherungsauf­

sicht e in und wurden, den rechtl ichen Bestimmungen entsprechend, auf a l le  beauf­

sichtigten Versicherungsunternehmen aufgeteilt. 

Der RH empfahl, bei Leistungen, d ie nur für einzelne U nternehmen erbracht wer­

den, wie z .B .  d ie Beurte i lung von i nternen Modellen, auf e ine gesetzl iche Grund­

lage für e ine den Materia l ien des FMABG entsprechende verursachergerechte Kos­

tenaufte i lung h inzuwirken .  

(1)  Laut Stel lungnahme der FMA könne sie d ie  Empfehlung des RH zur  Vermeidung (des 

Anscheins) einer Selbstprüfung im Zusammenhang mit internen Modellen im Hinbl ick 

auf die vorhandenen personellen Ressourcen insofern aufgreifen, als künftig ein solcher 

Anschein durch die Auswah l  der Prüfungsleitung und des Prüfteams minimiert werde. 

Bei der Prüfung, ob und inwieweit das genehmigte interne Model l auch tatsächlich 

korrekt angewendet werde, stel le der E insatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

die bereits im Genehmigungsverfahren geprüft hatten, jedoch keine Selbstüberprüfung 

dar, sondern eine Know-how- und zeiteffiziente Nutzung von Personalressourcen. 

Sch l ießlich werde n icht die Rechtmäßigkeit der früheren Genehmigung, sondern die 

korrekte Anwendung des internen Modells geprüft. 

(2 )  Zur Empfeh lung des RH, bei Leistungen, d ie nur  fü r einzelne U nternehmen er­

bracht werden, auf e ine gesetzl iche Grund lage für e ine verursachergerechte Kos­

tenauftei lung h inzuwirken, wies d ie  FMA darauf h in, dass sich der Gesetzgeber da­

für entschieden habe, dass d ie verrechneten Prämien des gesamten aufgrund der 

Konzession betriebenen Geschäfts d ie  Bemessungsgrund lage für  d ie  Kosten der 

beaufsichtigten U nternehmen b i lden und dass s ich der Kostensatz aus dem Ver­

hä ltnis der  Kosten der Versicherungsaufsicht zur Gesamtsumme der Bemessungs­

grund lagen ergibt. E ine a l lfä l l ige Änderung d ieser Rege lung fa l le  in den Zuständ ig­

keitsbereich des BMF. 

(3)  Empfeh lungen, d ie auf die Änderung von Materiengesetzen abzielen, würden 

im Zuge der Aufsichtsreform im Dia log mit der FMA geprüft werden .  
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22.4 Der RH entgegnete der FMA, eine Know-how- und zeiteffiziente Nutzung von Per­

sonalressourcen jedenfalls zu befürworten und betonte, dass geeignete Maßnah­

men zur Verhinderung des Anscheins einer Selbstprüfung im Zusammenhang mit 

internen Modellen nicht zwangsläufig dazu im Widerspruch stehen müssen. Er hielt 

daher an seiner Empfehlung fest, im Einzelfall zu entscheiden, in welcher Intensität 

(z.B. Austausch al ler oder einzelner Personen) diese Maßnahmen erforderlich sind, 

und die Entscheidungsgründe in Hinblick auf eine mögliche Befangenheit zu doku­

mentieren. 

Informationsprozess bei Vor-Ort-Prüfungen 

23.1 (1) Für die Durchführung von Vor-Qrt-Prüfungen bei Versicherungsunternehmen und 

Pensionskassen war die Abteilung 1 1/3 zuständig. Vor-Qrt-Prüfungen basierten auf ei­

nem von der Abteilung 11/3 erstellten Prüfplan und waren sowohl den Versicherungsun­

ternehmen als auch den Pensionskassen eine Woche vor Beginn der Prüfung anzukün­

digen, sofern dadurch der Zweck der Prüfung nicht vereitelt wurde." 

Die internen Vorgaben" der FMA sahen eine mündliche Information sowie eine 

schriftliche Mitteilung über die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung an den Vor­

stand des zu überprüfenden Unternehmens und - bei Pensionskassen - eine Infor­

mation an den zuständigen Staatskommissär vor. Eine Benachrichtigung des Auf­

sichtsrats des zu überprüfenden Unternehmens über die Durchführung einer 

Vor-ürt-Prüfung war nicht vorgesehen. 

(2) Die Erkenntnisse aus der Vor-ürt-Prüfung fasste die FMA in einem Prüfbericht 

zusammen und übermittelte diesen an das geprüfte Unternehmen. Eine Benach­

richtigung an den Aufsichtsrat des überprüften U nternehmens über die Zustellung 

eines Prüfberichts war weder bei Versicherungsunternehmen noch bei Pensions­

kassen vorgesehen. Durch die fehlende Information war von Seiten der Versiche­

rungs- und Pensionskassenaufsicht nicht sichergestellt, dass der Aufsichtsrat seine 

gemäß Aktiengesetz (AktG) eingeräumten Auskunfts- und Einsichtsrechte" aktiv 

von der Geschäftsleitung des überprüften Unternehmens einfordern konnte." 

36 § 274 Abs. 3 VAG 2016 bzw. § 33a Abs. 1 PKG 

31 Prüfungshandbuch der Abteilung 11/3 sowie Checkliste Dokumentation Vor-Ort-Prüfung 

38 Gemäß § 95 Abs. 2 AktG konnte der Aufsichtsrat vom Vorstand jederzeit einen Bericht über die Angelegen­

heiten der Gesellschaft einschließlich ihrer Beziehungen zu einem Konzernunternehmen verlangen. Gemäß 

§ 95 Abs. 3 AktG konnte der Aufsichtsrat u.a. die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prü­

fen. 

J9 siehe dazu Gebarungsüberprüfung "HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNATIONAL AG: Verstaatlichung" (Reihe 

Bund 2015/5); TZ 20 sowie Gebarungsüberprüfung HÖsterreichische Bankenaufsichtsarchitektur" (Reihe 

BUND 2017/201; TZ 32 
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23.2 

23.3 

23.4 

Der RH h ielt kritisch fest, dass e ine Benachrichtigung des Aufsichtsrats ei nes Versi­

cherungsunternehmens u nd e iner  Pensionskasse über d ie  Durchführung e iner  

Vor-art-Prüfung durch die FMA sowie über die Übermittl ung ei nes Prüfberichts 

n icht vorgesehen war. 

Der RH empfahl, zur Erhöhung der Transpa renz und zur  Stärkung des Governance­

Systems den Aufsichtsrat des überprüften Versicherungsunternehmens bzw. der 

überprüften Pensionskasse über die bevorstehende Durchführu ng e iner Vor-Ort­

Prüfung sowie über die Zuste l l ung des Prüfberichts zu informieren .  Dadurch wäre 

der Aufsichtsrat zeitgerecht in der Lage, seine gesetz l ich e ingeräumten Rechte 

wahrzunehmen, und könnte aktiv I nformationen über die Festste l lungen aus Vor­

Ort-Prüfungen von der Geschäftsleitung des überprüften Unternehmens einfor­

dern und - sofern erforderl ich - e ine zeitnahe Mängelbehebung verlangen . 

Laut Ste l lungnahme der FMA sei grundsätzl ich davon auszugehen, dass sorgfä ltige 

Vorstände von Versicherungsunternehmen und Pensionskassen ih re gesel lschafts­

und aufsichtsrecht l ichen Verpfl ichtungen erfü l len, d . h .  den Aufsichtsrat sowohl  

über die Ankündigung einer Prüfung als auch über die Ergebnisse der Prüfung i n­

formieren .  Zur K larsteI l ung und e inheit l ichen Kommun ikation dieser Erwartungs­

haltung sei jedoch geplant, e inen expl iziten H inweis in d ie  Prüfungsankündigung 

aufzunehmen.  

Der RH entgegnete der FMA, dass die Benachrichtigung des Aufsichtsrats über die 

Durchführung einer Vor-art-Prüfung bzw. das Vorl iegen e ines Prüfberichts die In­

formation an  den Aufsichtsrat von Seiten der Aufsicht sicherstel lt und damit e ine 

weitere Mögl ichkeit zur  Stärkung der Versicheru ngs- und Pensionskassenaufsicht 

darste l lt .  

Qualitätssicherung von Prüfberichten 

24.1 Nach Absch luss der Vor-art-Tätigkeit bei e inem Versicherungsunternehmen oder 

einer Pensionskasse erstel lte das Prüfteam einen Prüfbericht. I n  den anschl ießen­

den zwei Wochen waren die Qual itätssicherung durch die jewei l ige Team leitung 

sowie die Genehmigungen durch die Prüfleitung und die Abtei lungsleitung vorge­

sehen .40 E ine nachvol lz iehbare Dokumentation i nhalt l icher Korrekturen im Rah­

men des Qual itätssicheru ngs- und Genehmigungsprozesses lag n icht vor. 

40 Oblagen Teamleitung und Prüfleitung einer Person, übernahm die Abtei lungsleitung das Qualitätsmanage­

ment. 
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24.2 

24.3 

Der RH hielt kritisch fest, dass allfällige inhaltl iche Änderungen in den Prüfberich­

ten im Rahmen des Qualitätssicherungs- und Genehmigungsprozesses nicht nach­

vollziehbar dokumentiert waren. 

Der RH empfahl, zur Erhöhung der Transparenz bei der Erstellung von Prüfberich­

ten allfäll ige inhaltliche Änderungen im Zuge des Qual itätssicherungs- und Geneh­

migungsprozesses nachvol lziehbar zu dokumentieren . 

Die FMA teilte in  ihrer Stellungnahme mit, der Empfehlung folgen zu wollen. Zu­

künftig werde der Bericht vor dem Qualitätssicherungs- und Genehmigungspro­

zess in den ELAK übernommen und nicht mehr verändert. Parallel dazu werde der 

finale Bericht nach Qual itätssicherungsmaßnahmen und Genehmigungsprozess 

über den ELAK a bgefertigt. Dadurch sei dokumentiert, zu welchen Änderungen der 

Durchlauf der Prozesse führte. 

Auflagenkontrolle 

25.1 Der RH überprüfte im Rahmen seiner Stichprobenauswahl u .a .  die Überwachung 

der Einhaltung von Auflagen, die von der FMA einer Pensionskasse im Rahmen ei­

ner bescheidmäßigen Bewilligung auferlegt wurden. 

Die FMA bewilligte dabei eine Geschäftsplanänderung unter der Voraussetzung, 

dass die folgenden fünf Auflagen künftig eingehalten werden: 

- Einbringung eines Antrags auf Änderung des Geschäftsplans bei Eintritt einer 

wesentlichen Änderung der für die Wahl der Rechnungsgrundlagen maßgebli­

chen Verhältnisse oder bei einer notwendigen Anpassung des zugrunde liegen­

den versicherungsmathematischen Modells, 

- Anpassung der UNI-SEX-Tafeln" entsprechend einer geänderten Bestandszu­

sammensetzung, 

- erweiterte Prüfungs- und Berichtspflichten des Abschlussprüfers zur Verwal­

tungskostenrückstellung, 

- Information der Arbeitgeber über die Zusammenlegung der Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaften durch die Pensionskasse und 

41 Verwenden von geschlechtsneutralen Wahrscheinlichkeiten für d ie Leistungsberechnung bei Versiche­

rungsunternehmen und Pensionskassen 
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25.2 

25.3 

- I nformation der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten über die Zusam­

men legung der Veran lagungs- und Ris ikogemeinschaften durch die Pensions­

kasse . 

Gemäß Organisationshandbuch der FMA fiel d ie Überwachung der E inhaltung be­

scheidmäßiger Auflagen sowoh l  vor als auch nach der Organ isationsänderung im 

Apri l 2014 in  d ie Zuständ igkeit der  U nternehmensverantwortl ichen. 

Die FMA h ielt in  den Ana lysen der Pensionskasse der Jahre 2011 und 2012 jewei ls 

fest, dass d ie Pensionskasse d ie Auflagen zur Genehmigung des Geschäftsplans ein­

h ie lt und der Bericht des Absch lussprüfers zur Verwaltungskostenrückste l l ung vor­

lag. Weitere U nterlagen zur Überprüfung der Auflagene inha ltung durch d ie Pensi­

onskasse - bspw. zur E inha ltung der Informationspfl ichten der Pensionskasse 

gegenüber den Arbeitgebern und gegenüber den Anwartschafts- und Leistungsbe­

rechtigten - konnte die FMA n icht vorlegen .  

Der  RH h ie lt kritisch fest, dass d ie FMA - in  der vom RH  ausgewählten Stichprobe -

keine vol lständige und dokumentierte Überwachung der im Rahmen der Genehmi­

gung von Geschäftsplänen bescheidmäßigen Auflagen vorweisen konnte. 

Der RH empfahl ,  die im Rahmen e iner bescheidmäßigen Genehmigung ausgespro­

chenen Auflagen systematisch und vol l ständ ig zu überwachen, die dafür notwendi­

gen U nterlagen anzufordern und das Monitoring zu dokumentieren .  

Laut Ste l l ungnahme der FMA se i  e ine  systematische Überwachung und Dokumen­

tation der im Rahmen der bescheid mäßigen Genehmigung ertei lten Auflagen 

du rch die neue Struktur  des Bereichs 1 1  gewäh rleistet, wei l  bereits im Zuge der Auf­

lagenerte i lung das Monitoring festgelegt und dem bzw. der Unternehmensverant­

wortl ichen der Genehmigungsbescheid aktenmäßig vorgeschrieben werde. Wei­

ters wies d ie FMA darauf h in, dass sich aufgrund der deta i l l ierteren Bestimmungen 

des VAG 2016 sowie der Prüfaktuar-Prüfberichtsverordnung bei Pensionskassen 

die Anzah l  der Auflagen wesentl ich verringert habe. 
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Schlussempfehlungen 

26 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an die FMA hervor: 

(1)  Die Möglichkeiten zur Jobrotation wären innerhalb des Bereichs 1 1  zu erwei­

tern bzw. diese verpflichtend vorzusehen, um damit dem Personal die Mög­

lichkeit zu geben, Wissen über sämtliche Prozesse der Versicherungs- und 

Pensionskassenaufsicht zu sammeln. (TZ 7) 

(2) Zur Sicherstellung eines lückenlosen und zeitnahen Informationstransfers wäre 

die Nennung einer Ansprechperson für jedes Versicherungsunternehmen und 

jede Pensionskasse - vergleichbar mit dem Single Point of Contact -System der 

Bankenaufsicht - zu prüfen. (TZ 7) 

(3) Das Organ isationshandbuch des Bereichs 11 wäre bezüglich FMA-weiter 

Schnittstellen zu überarbeiten, und darin wären in Abstimmung mit den be­

troffenen Bereichen bzw. Abteilungen sämtliche relevante Schnittstellen zu 

beschreiben. (TZ 8) 

(4) Das Handbuch zur Finanz- und Risikoanalyse der Abteilung 11/4 wäre nach 

Abschluss des erstmaligen Prozessdurchlaufs entsprechend den Weitere nt­

wicklungen des Analyseprozesses im Jahr 2016 anzupassen. (TZ 9) 

(5) Zur Gewährleistung einer transparenten und einheitlichen Prozessabwick­

lung wären für al le Kernprozesse des Bereichs 11 die Vorgaben zeitnah zu er­

stellen und dem Personal zugänglich zu machen. (TZ 9) 

(6) Für das gesamte Unternehmen wären Vorgaben für die Prozessdokumenta­

tion auszuarbeiten und die Beschreibungen der Sollprozesse im Sinne einer 

integrierten Aufsicht FMA-weit einheitlich zu gestalten. (TZ 9) 

(7) Die Prozessvorgaben wären dahingehend zu erweitern, die Inhalte von Über­

gabegesprächen zwischen den Abteilungen 11/3 und 11/2 zu protokollieren, 

wenn hinsichtlich der Mängelbehebung bzw. Maßnahmensetzung unter­

schiedliche Ansichten vertreten wurden. (TZ 10) 

(8) Im Zuge des Übergabegesprächs wäre zur Erhöhung der Planungssicher­

heit der voraussichtliche Ressourcenbedarf der Abteilung 11/3 im Rahmen 

der E inbindung in den weiteren Mängelverfolgungsprozess festzuhalten so­

wie dieser entsprechend den Entwicklungen anzupassen und an die Abtei­

lung 11/3 zur Berücksichtigung in der abteilungsinternen Ressourcenplanung 

zu kommunizieren. (TZ 10) 
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(9) Eine Eva lu ierung der Anfang 2016 implementierten Risikoklassifizierung von 

Versicherungsunternehmen wäre zeitnah durchzuführen und  basierend auf 

den Eva l uierungsergebn issen der Prozess entsprechend weiterzuentwicke ln .  

(TZ 11) 

( 10) Trotz fehlender rechtl icher Rahmenbedingungen wäre auch bei der Beauf­

sichtigung von Pensionskassen e in risikobasierter Aufsichtsansatz zu verfo l­

gen, eine Ris ikoklassifizierung der beaufsichtigten U nternehmen vorzuneh­

men und e in entsprechender Prozess auszuarbeiten und zu implementieren .  

(TZ 11) 

(11 )  Zur Gewährleistung eines e inheitl ichen und du rchgängigen Prozessablaufs 

wären Vorgaben für die Durchführung von Follow-up-Prüfungen auszuar­

beiten und d iese in  den Prüfp lanungsprozess zu implementieren .  (TZ 12) 

( 12) Im S inne einer i ntegrierten Aufsicht wären die FMA-weiten Abstimmungs­

prozesse im Rahmen der Prüfp lanung in den Prozessvorgaben zu ergänzen 

und im S inne der Nachvol lz iehbarkeit auch zu dokumentieren. (TZ 12) 

(13 )  Im  S inne de r  U msetzung ei nes risikobasierten Aufsichtsansatzes wäre künf­

tig d ie Risikoklassifizierung der Abtei lung 1 1/4 in d ie Prüfplanung e infl ießen 

zu lassen.  (TZ 12) 

(14) Für den Fa l l ,  dass d ie methodisch vorgesehenen Prüfinterva l le n icht einge­

ha lten werden können, wäre bei den betroffenen U nternehmen die I ntensi­

vierung anderer Aufsichtsi nstrumente, wie bspw. der Analysetätigkeit, vor­

zusehen .  (TZ 13) 

(15)  I m  I nteresse e iner effizienten Wah rnehmung der Aufsichtsfunktion wäre 

Persona l  anderer Abtei l ungen des Bereichs " im Zuge e iner Jobrotation für 

die Durchführu ng von Vor-Ort-Prüfungen heranzuziehen, wenn  die metho­

dischen Prüfinterva l le nicht e ingeha lten werden können.  (TZ 13) 

(16) Für jedes Geschäftsjahr wären je Versicherungsunternehmen e in risikoab­

hängiger Aufsichtsplan zu erstel len und darin a l le  geplanten Aufsichtsakti­

vitäten im Rahmen der Versicherungsaufsicht zusammenzuführen. (TZ 14) 

(17)  Der Status der U msetzung der Aufsichtspläne wäre laufend aktuel l  zu ha lten .  

(TZ 14) 

(18) I n  Anlehnung an  d ie  Prozesse der Versicherungsaufsicht wäre für jede Pen­

sionskasse e in Aufsichtsp lan über al le fü r das kom mende Geschäftsjahr  ge-
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planten Aufsichtsaktivitäten der FMA zu erstel len und laufend zu aktua l isie­

ren .  (TZ 14) 

( 19) Das genehmigte Kontingent an Planstel len wäre zu eva lu ieren und gegebe­

nenfa l ls  weiter anzupassen .  (TZ 15) 

(20) Es wären geeignete Maßnahmen zur Vermeidung (des Anscheins) einer Selbst­

prüfung im Zusammenhang mit internen Modellen zu ergreifen. (TZ 22) 

(21)  Die I ntensität der Maßnahmen zur  Vermeidung (des Anscheins) e iner Selbst­

prüfung im Zusammenhang mit internen Model len wäre im E inzelfa l l  festzu­

legen und die Entscheidungsgründe wären zu dokumentieren .  (TZ 22) 

(22) Bei Leistungen, d ie nur fü r e inze lne Unternehmen erbracht werden, wie z . B. 

d ie Beurte i lung von internen Model len, wäre auf e ine gesetzl iche Grund la­

ge fü r eine den Materia l ien des FMABG entsprechende veru rsachergerechte 

Kostenauftei l ung h i nzuwirken .  (TZ 22) 

(23) Zur Erhöhung der Transparenz und zur  Stärkung des Governance-Systems 

wäre der Aufsichtsrat des überprüften Versicherungsunternehmens bzw. 

der überprüften Pensionskasse über d ie  bevorstehende Durchführung einer 

Vor-Ort-Prüfung sowie über d ie Zuste l lung des Prüfberichts zu informieren. 

(TZ 23) 

(24) Zur Erhöhung der Transparenz bei der Erste l lung von Prüfberichten wären 

a l lfä l l ige inha ltl iche Änderungen im Zuge des Qua l itätssicherungs- und Ge­

nehmigungsprozesses nachvol lz iehbar zu dokumentieren. (TZ 24) 

(25) Die im Rahmen e iner bescheidmäßigen Genehmigung ausgesprochenen 

Auflagen wären systematisch und vol lständ ig zu überwachen, d ie dafür not­

wendigen U nterlagen anzufordern und das Monitoring zu dokumentieren .  

(TZ 25) 
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Anhang: Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 

Anmerkung: I m  Amt befindl iche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ­

ger in Fettdruck 

Finanzmarktaufsichtsbehörde 

Aufsichtsrat 

Vorsitz 

Stel lvertretu ng 

Vorstand 

Mag. Alfred Lejsek (seit 1. September 2001) 

Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny (seit 1. September 2008) 

Dr. Kurt Pribi l  

Mag. Helmut Ettl 

Mag. Klaus Kumpfmül ler 

(22. Oktober 2001 bis 13. Februar 2013) 

(seit 14. Februar 2008) 

(seit 14. Februar  2013) 
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Rechnungshof 
Österreich 

Wien, im November 2017 

Die Präsidentin :  

Dr. Margit Kraker 
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